
Nr. 131/November 2012  € 5,00 ISSN 1022-1611 

Verlagspostamt 1100 Wien, P.b.b. GZ 02Z031324 

METATHEMEN  

Bilderstreit 

Mathematische 

Fingerübungen 

CLUBMOBILE 

Navigon 4.5 

CLUBDIGITALHOME 

14 Tage Windows 8 

Windows 8 Tasten und Gesten 

CLUBSYSTEM 

Windows 8—Administration 



 

 

 

 
 

PCNEWS—131 November 2012  

C
L
U

B
C

O
M

P
U

T
E

R
.A

T
 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Franz Fiala 

Facebook—Aktienkurs 

Inhalt 
 LIESMICH 

1, 2 Cover, Liebe Leser, Inhalt  
Franz Fiala 

3 Impressum, Autoren, Inserenten  

 METATHEMEN 

5 Bilderstreit I 
Siegfried Pflegerl  

8 Bilderstreit II 
Siegfried Pflegerl  

4,29 Mathematische Fingerübungen 
Georg Sedlitz  

 CLUBMOBILE 

30 Navigon 4.5 
Paul Belcl  

 CLUBDIGITALHOME 

4 Windows 8 Tastenkombinationen 
Christian Haberl 

7 Windows 8 Gesten 
Christian Haberl 

28 Erfahrungen aus zwei Wochen 
Windows 8  
Andreas Kunar  

 CLUBSYSTEM 

13 Windows 8 
Christian Zahler  

25 Windows 8 Administration, Inhalt 
Christian Zahler  

26 Microsoft Certified Professional-Programm  
Christian Zahler  

 LUSTIGES 

2 Facebook Aktienkurs 
Christian Berger 
http://bergercartoons.com/ 

Adressen  

Postanschrift Siccardsburggasse 4/1/22 

1100 Wien  

Clublokal Nepomuks Junior 

Simmeringer Hauptstraße 152  

1110 Wien 

Web-Adressen  

Allgemein www.clubcomputer.at  

Verrechnung billing.clubcomputer.at  

Mailserver mailenable.ccc.at  

Webadmin panel.ccc.at und helm.ccc.at 

Mail-Adressen E- 

Allgemein buero@clubcomputer.at  

Verrechnung buchhaltung@clubcomputer.at  

Technik support@clubcomputer.at  

Windows 8 
Die Smartphones haben den PC aus den Schlag-
zeilen verdrängt. Das Handygeschäft ist zu ei-
nem Zweikampf zwischen Apple und Android 
geworden.  

Aber mit der Version 8 von Windows „schlägt 
das Imperium zurück“ und zieht wieder die 
Aufmerksamkeit auf sich. Durch sein Program-
mierkonzept wird am Smartphone-Sektor aus 
dem Zweikampf ein Dreikampf, denn wer ein-
mal Windows 8 am Desktop hat, wird es sich 
nicht nehmen lassen, auch ein Windows Phone 
8 mit derselben Bedienungsphilosophie besit-
zen zu wollen. 

Diese Eigenschaft des neuen Betriebssystems 
versucht das Titelbild zu zeigen: eine Oberfläche 
für verschiedene Anwendungsgebiete. 

Am österreichischen Nationalfeiertag, also 26. 
Oktober soll es soweit sein, dann wird Windows 
8 aus der Taufe gehoben, Windows Phone 8 
folgt einige Tage später. 

Der Schlüssel zum Erfolg der Neuauflage von 
Windows sollten eigentlich die Programmierer 
sein, denn erstmals laufen Microsoft-Program-
me nicht mehr ausschließlich auf INTEL- son-
dern auch auf ARM-Prozessoren. Es ist daher 
möglich, dass ein Programm sowohl am PC als 
auch am Smartphone mit demselben Kode 
läuft. Möglich macht das eine neue Kategorie 
von Programmen mit der Benutzerschnittstelle 
Windows 8 Modern UI (User Interface) und der dazu 
erforderlichen Applikationen Windows Store Apps 
(früher als „Metro“ bezeichnet). 

Wer einen neuen PC kauft oder wer seinen 
Windows 7 PC auf Windows 8 upgraden will, 
der liegt mit dieser Ausgabe der PCNEWS rich-
tig. Christian Zahler erklärt ab Seite 13 den 
neuen Startbildschirm und für Umsteiger so-
wohl die Neuinstallation als auch den Upgrade 
von einer Vorgängerversion. 

Wem dieses Basiswissen nicht genügt, kann 
beim Autor das Skriptum Windows 8 Administ-
ration kaufen; siehe Gesamtinhalt auf Seite 25. 

Wie man dieses Wissen dann auch zertifizieren 
lassen kann, zeigt die Anleitung auf Seite 26. 

Sehr lehrreich ist auch der Windows 8 Praxistest 
von Andi Kunar, denn dort wird genau erklärt 
was AHCI ist und warum SSD-Festplatten 
(Halbleiter-Festplatten) nicht defragmentiert 
werden müssen und auch nicht sollen. 

Christian Haberl ergänzt die Einführung in 
Windows 8 mit Zusammenstellungen der Tasta-
turkombinationen und Gesten bei Touch-
Screens. 

Navigon—Garmin 
Mit dem neuen Navigon gibt es nun ein Naviga-
tionssystem für Android mit lokalem Kartenma-
terial, mit dem man daher keine aktive Daten-
verbindung benötigt. Paul Belcl testet Navigon 
am Android ab Seite 30.  

Metathemen 
In der Ausgabe der PCNEWS-130, Seite 4 hat 
Werner Illsinger die Urheberrechtsproblematik 
skizziert. Siegfried Pflegerl analysiert in diesem 
Heft ab Seite 5 das Urheberrecht für Bildmateri-
al unter dem Titel „Bilderstreit“.  

Bereits seit einigen Monaten gibt es an einem 
Montag pro Monat einen Stammtisch, bei dem 
das Urheberrecht diskutiert wird. Gäste sind 
willkommen.  

Wem der Umstieg auf Windows 8 noch zu früh 
kommt, der kann die Rätsel der „Mathemati-
schen Fingerübungen“ von Georg Sedlitz lösen. 

3  
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Münzen abwiegen 
In einer Münzprägeanstalt passiert ein Fehler in 
der Produktion. Eine Goldmünze weicht von 
ihrem Soll-Gewicht ab. Schnell ist ein Satz von 
12 Münzen ausfindig gemacht, in dem sich das 
fehlerhafte Stück befindet. Leider sind diese 
auch bei näherer Betrachtung nicht voneinan-
der zu unterscheiden. Die anderen 11 Münzen 
wiegen natürlich alle gleich viel, nur die besagte 
Münze hat ein falsches Gewicht. Mit einer Bal-
kenwaage soll nun die fehlerhafte Goldmünze 
identifiziert werden. Obwohl niemand weiß, ob 
jene Münze nun schwerer oder leichter als die 
anderen ist, behauptet ein Angestellter, er kön-
ne nach nur drei Wiegevorgängen wissen, wel-
che die fehlerhafte Münze sei. 

Wie will der Angestellte das machen? 

Ein Bild aufhängen 
Ein (seltsamer) Mathematiker will ein Familien-
erbstück in seiner neuen Wohnung aufhängen. 
Es handelt sich um ein Ölgemälde mit kunstvoll 
geschnitztem Holzrahmen. Eine lange Schnur 
verbindet die linke obere und die rechte obere 
Ecke des Rahmens. 

Das Bild will er jetzt folgendermaßen aufhän-
gen: 

Es soll mit der Schnur an zwei nebeneinander in 
die Wand geschlagenen Nägeln aufgehängt 
werden, so dass es sicher befestigt ist. Die 
Schnur kann dabei nach Belieben um die Nägel 
geführt werden. Zieht man jedoch einen belie-
bigen Nagel aus der Wand, soll sich die Schnur 
komplett lösen, damit das Bild hinunter fällt 
(egal welchen Nagel man wählt). Die Frage ist 
nun, (einmal abgesehen davon, warum er das 
machen will) wie er das machen will. 

Hellsehen 
Ein Zauberer und sein Zauberlehrling wollen ein 
Kunststück vorführen. Der Lehrling hat ein Kar-
tenspiel mit 52 Karten (französisches Blatt, also 
die Werte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bub, Dame, 
König und Ass jeweils in den Farben Kreuz, Pik, 
Herz und Karo). Aus diesem gut gemischten 
Deck zieht der Lehrling dann blind 5 Karten. Er 
schaut sie sich an und wählt eine davon aus, die 
er dann verdeckt zur Seite legt. Die übrigen 4 
Karten zeigt er dem Zauberer in einer ganz be-
stimmten Reihenfolge. Der Zauberer kann nun 
mit seinen „hellseherischen Fähigkeiten“ den 
Wert und die Farbe der fünften verdeckten 
Karte bestimmen. 

Damit dieser Trick funktioniert, müssen sich die 
beiden natürlich vorher absprechen. Der Lehr-
ling kann durch die vier Karten, die er dem Zau-
berer zeigt, und deren Reihenfolge Information 
über die verdeckte Karte geben. Allerdings darf 
er nur mit der Reihenfolge der Karten arbeiten, 
nicht etwa mit ihrer Position am Tisch etc. 

Wie funktioniert das System der beiden, mit 
dem der Trick immer gelingt? 

Der Würfelkalender 
Ein Würfelkalender (so etwas gibt es tatsäch-
lich) besteht aus zwei 6-seitigen Holzwürfel. Auf 
jeder Seite der beiden Würfel steht eine der 
Ziffern von 0 bis 9. Stellt man die Würfel neben-
einander, so kann man den aktuellen Kalender-
tag darstellen. Man kann also die Zahlen 01, 02, 
03, 04 ... 28, 29, 30 und 31 mit diesem Kalender 
bilden. 

Wie sind die Ziffern auf die Seiten zu verteilen, 
damit das möglich ist? (Hier versagt die Mathe-
matik. Out-of-the-box-Denken ist gefragt!) 

Münzsammlung 
Auf dem Tisch liegt eine gerade Anzahl an Mün-
zen in einer Reihe. Die Münzen haben unter-
schiedliche positive, ganzzahlige Werte (auch 
für Münzen atypische Werte wie zum Beispiel 
13 oder 27). 

Spieler A und Spieler B nehmen nun immer 
abwechselnd eine Münze von einem der beiden 
Enden der Reihe zu sich. Das machen sie so 
lange, bis keine Münzen mehr am Tisch liegen 
und jeder gleich viele Münzen bei sich hat. Der 
Spieler, dessen Münzen mehr wert sind, hat 
gewonnen. 

Zeige, dass Spieler A immer eine Strategie fin-
det, mit der er gewinnt oder zumindest ein 
Unentschieden erreicht, wenn er beginnen darf. 

Mathematiker-Söhne 
Die Mathematiker Carl und Friedrich begegnen 
sich beim Einkaufen. Neugierig fragt Carl: „Wie 
geht es Ihren drei Söhnen?“ „Bestens“, antwor-
tet Friedrich. Carl fragt weiter: „Wie alt sind 
denn die drei mittlerweile?“ Da erklärt Friedrich: 
„Das Produkt ihres Alters ist 36…“ Er blickt in 
Carls Einkaufswagen und fügt hinzu: „...und die 
Summe ihres Alters ist gleich der Anzahl der 
Bierflaschen in deinem Einkaufswagen.“ 

Carl denkt kurz nach und meint: „So kann ich 
aber unmöglich auf das Alter ihrer Söhne kom-
men!“ Da meint Friedrich: „Verzeihung! Ich 
habe noch gar nicht erzählt, dass mein ältester 
Sohn rotes Haar hat.“ 

Jetzt ist es kein Problem mehr für Carl, das Alter 
der Brüder zu bestimmen. Wie macht er das? 

Mathematische Fingerübungen 
-

 
Georg Sedlitz 

Windows 8 – 

Tasten-

kombinationen 
Christian Haberl 

Tastenkombination Auswirkung 

 Wechselt zwischen Start-
bildschirm und der letzten 
App 

 + «C»   Öffnet die Charm-Leiste, 
diese wird an der rechten 
Seite des Desktops einge-
blendet. Gleichzeitig wird 
Uhrzeit und Datum ange-
zeigt 

 + «D» Wechselt zum Desktop 

 + «E» Startet den Windows-
Explorer 

 + «F» Öffnet das Suchfenster für 
Dateien 

 + «H» Öffnet das Teilen-Menü in 
der Charm-Leiste 

 + «I» Öffnet das Einstellungsme-
nü in der Charm-Leiste, 
inklusive Systemsteuerung 

 + «K» Öffnet das Geräte-Menü in 
der Charm-Leiste 

 + «L» Sperrt das System 

 + «Q» Öffnet das Suchmenü für 
Apps 

 + «P» Öffnet die Optionen für 
einen zweiten Bildschirm 

 + «R» Öffnet den Ausführen-
Dialog. 

 + «U» Öffnet das Center für die 
erleichterte Bedienung 
(Bildschirmlupe, Bildschirm-
tastatur, hoher Kontrast 
etc.) 

 + «X» Öffnet eine Art kleines 
Startmenü, aus dem man 
unter anderem zum Geräte-
Manager oder zur Datenträ-
gerverwaltung gelangt. 

 + «Enter» Startet die Sprachausgabe 

«Bildab» Verschiebt die Kacheln des 
Startbildschirms nach links 

«Bildauf» Verschiebt die Kacheln des 
Startbildschirms nach rechts  
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Bilderstreit I—das wissenschaftliche Kunstzitat 
Siegfried Pflegerl 

Die brutalen Korsette des geltenden Urheber-
rechts zeigen sich erst dann in der vollen Trag-
weite, wenn man die praktischen Details als 
User des Internets erfahren muss. So schreibt 
etwa ein Autor, der weder für unmittelbare 
oder mittelbare kommerzielle Zwecke histori-
sche Studien unter flankierender Benützung 
alter Bilder der Öffentlichkeit zugänglich macht:  

„Ich habe Hunderte alte Bilder und 
weiß nicht, ob ich diese publizieren 
darf, weil ich einen eventuellen Eigen-
tümer oder dessen Rechtsnachfolger 
nicht kenne. 

Im Urheberrechtsgesetz § 74 Abs. 6 
steht dass das Schutzrecht an Bildern 
fünfzig Jahre nach der Aufnahme er-
lischt. Das wäre praktisch, denn dann 
könnte man historische Postkarten 
bedenkenlos für eigene Zwecke ver-
wenden. 

Leider gibt es da aber einen Nachsatz, 
der sagt, wenn aber das Lichtbild vor 
dem Ablauf dieser Frist veröffentlicht 
wird, erlischt das Schutzrecht an Bil-
dern 50 Jahre nach der Veröffentli-
chung. 

 Es ist aber praktisch unmöglich, zu 
einem digitalen Bild herauszufinden, 
wer der Hersteller oder Eigentümer 
des Bildes ist und noch schwieriger ist 
es, herauszufinden, ob dieses Bild 
vielleicht nach seiner Herstellung (vor 
zum Beispiel 70 Jahren) irgendwo 
veröffentlicht wurde. 

Der einzige Weg, alte Bilder legal zu 
verwenden, ist offenbar der Zugriff auf 
Bestände, deren Eigentümerschaft 
eindeutig ist und von wo man die 
Publikationsrechte schriftlich übertra-
gen bekommt. 

Bilder, die man von irgendwo be-
kommt, darf man daher einfach nicht 
verwenden, auch wenn sie 100 Jahre 
alt sind, weil man nicht weiß, ob sie 
nicht zwischenzeitlich veröffentlicht 
worden sind.“ 

Wir wollen hier versuchen, eine Bestimmung 
des geltenden Urheberrechtsgesetzes (im Fol-
genden UrhG), das man täglich mit aktuellem 
Stand unter http://goo.gl/UNQMy abrufen 
kann, zu finden, die zumindest für bestimmte, 
genau zu umreißende Fälle eine freie Nutzung 
von Fotografien und digitalen Bildern erlauben 
kann. 

„Begünstigung“ bestimmter 
Wissensvermittlungsprozesse  

„Die wissenschaftliche Forschung und Lehre, der 
Schulunterricht und – allgemein gesprochen – 
die Volksbildung werden vom Urheberrechtsge-
setzgeber in mehrfacher Hinsicht besonders 
begünstigt. So privilegiert § 42 Abs. 2 UrhG 
Vervielfältigungen zu eigenen Forschungszwe-
cken, Abs. 6 leg cit gestattet unter bestimmten 
Voraussetzungen Vervielfältigungen (und Ver-
breitungen) zum Zwecke des Schul- und Unter-
richtsgebrauchs. In mehreren Bestimmungen 
wird die Aufnahme von urheberrechtlich ge-
schützten Werken in zum Schul- oder Unter-
richtsgebrauch dienende Sammlungen § 45 Abs. 
1 Z 1, § 51 Abs. 1 Z 1 UrhG. Bzw. Werke § 45 

Abs. 1 Z 2, § 51 Abs. 1 Z 2, § 54 Abs. 1 Z 3 UrhG 
für zulässig erklärt. Auch der Schulfunk ist urhe-
berrechtlich begünstigt3 § 45 Abs. 2 UrhG  und 
auch für die Wiedergabe von Filmwerken und 
damit verbundenen Werken der Tonkunst zu 
Zwecken des Unterrichts bzw. der Lehre an 
Schulen bzw. Universitäten besteht eine freie 
Werknutzung. § 56c UrhG Auch Nutzungen zu 
wissenschaftlichen bzw. z.T. auch belehrenden 
Zwecken werden in mehrfacher Hinsicht be-
günstigt. § 46 Z 1, § 52 Z 3, § 54 Z 3a und Z 4 
UrhG. Zu konstatieren ist allerdings, dass die 
vorstehend nur kursorisch und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit angesprochenen Vor-
schriften in ihren Anwendungsvoraussetzungen 
z.T. ausgesprochen komplex und den Normad-
ressaten zumindest vielfach auch weitgehend 
unbekannt sind“. (Ko 11, S. 21.). 

Urheberrechtliche Behandlung von 
Lichtbildern 

Das UrhG schützt bekanntlich nicht jedes Werk, 
sondern „Werke im Sinne dieses Gesetzes sind 
eigentümliche geistige Schöpfungen auf den 
Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bil-
denden Künste und der Filmkunst“. Muss man 
also bei jedem Lichtbild fragen, ob es eine sol-
che eigentümliche geistige Schöpfung darstellt. 
Bereits dies wäre für den User bereits sehr 
schwierig, leider stellt sich die Angelegenheit 
aber in der Praxis ganz anders dar:  

„Fotografien blicken hinsichtlich ihrer urheber-
rechtlichen Behandlung auf eine durchaus be-
wegte Geschichte zurück. Nach der Stammfas-
sung des UrhG kam für Fotografien lediglich ein 
leistungsschutzrechtlicher Schutz als (sog. einfa-
ches) Lichtbild iSd §§ 73 ff UrhG, aber kein urhe-
berrechtlicher Schutz in Betracht. Der histori-
sche Gesetzgeber ging hierbei noch davon aus, 
dass in der Aufnahme eines Lichtbilds keine 
eigentümliche Gestaltung des Geschauten oder 
Erlebten liegt, sondern eine mit technischen 
Mitteln bewirkte bildliche Festlegung eines 
Ausschnitts der Außenwelt. Erst die UrhG-Nov 
1953 eröffnete – der 1948 beschlossenen Fas-
sung des Art 2 Abs. 1 BÜ Rechnung tragend – 
den urheberrechtlichen Schutz auch für Foto-
grafien, indem in § 3 Abs. 1 UrhG statuiert wur-
de, dass zu den Werken der bildenden Künste 
im Sinne dieses Gesetzes „auch die Werke der 
Lichtbildkunst (Lichtbildwerke)“ zählen. Ein 
Schutz als Lichtbildwerk setzte und setzt dem 
allgemeinen urheberrechtlichen System folgend 
aber selbstverständlich voraus, dass die Leis-
tung auch als eigentümliche geistige Schöpfung 
iSd § 1 Abs. 1 UrhG qualifiziert werden kann. 
Der hiernach für den urheberrechtlichen Schutz 
erforderliche eigenpersönliche Charakter eines 
Lichtbilds hängt nach den Materialien von einer 
Reihe von Umständen, wie Aufnahmestandort, 
Objektivwahl, Beleuchtung und Belichtung, 
Entwicklung, Negativretusche udgl. ab. Seit der 
UrhG-Nov 1953 existiert daher ein System paral-
leler Schutzgewährung. Jene Lichtbilder, die als 
eigentümliche geistige Schöpfungen anzusehen 
sind, sind sowohl Lichtbildwerke iSd §§ 1 f UrhG 
als auch einfache Lichtbilder iSd §§ 73 ff UrhG. 
Jene Lichtbilder, welche die erforderliche Eigen-
tümlichkeit nicht erreichen, genießen weiterhin 
als einfache Lichtbilder leistungsschutzrechtli-
chen Schutz. Im Folgenden werden Lichtbild-
werke und Lichtbilder unter dem Begriff 
„Fotografien“ dort zusammengefasst, wo eine 

Differenzierung keinen Unterschied macht. Die 
vom OGH im Zusammenhang mit dem urheber-
rechtlichen Schutz von Fotografien zunächst 
verfolgte, durchaus strenge Linie (Vgl. z.B. OGH 
18. 9. 1990, 4 Ob 117/90, Werbefoto, MR 1992, 
70 (Walter)). wurde – unter Hinweis auf die 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben des Art 6 
SchutzdauerRL und Art 1 Abs. 3 SoftwareRL – in 
der Entscheidung Eurobike aufgegeben und es 
wurde ausgesprochen, dass Lichtbilder schon 
dann als Lichtbildwerke zu qualifizieren sind, 
wenn die eingesetzten Gestaltungsmittel (zu 
diesen schon vorhin) eine Unterscheidbarkeit 
bewirken. (OGH 12. 9. 2001, 4 Ob 179/01d, 
Eurobike, MR 2001, 389 (Walter)). Dies ist nach 
Ansicht des OGH schon immer dann der Fall, 
„wenn man sagen kann, ein anderer Fotograf 
hätte das Lichtbild möglicherweise anders ge-
staltet.“ Dies ist allerdings, soweit ersichtlich, 
bei sämtlichen Fotografien, selbst solchen, die 
eine möglichst naturgetreue Abbildung zu errei-
chen versuchen, der Fall, weshalb heute wohl 
sämtliche von Menschen angefertigte Fotogra-
fien als Lichtbildwerke anzusehen sind. Demge-
genüber unterfallen dem Lichtbildschutz idR. 
nur noch Automatenaufnahmen, computerge-
steuerte Lichtbilder, Satellitenfotografien und 
vergleichbare ohne menschliche Mitwirkung zu 
Stande gekommene Aufnahmen. 

Das UrhG gewährt dem Urheber bekanntlich mit 
den vom Gesetz bestimmten Beschränkungen 
das ausschließliche Recht, das Werk auf die ihm 
durch die §§ 14 ff UrhG vorbehaltenen Arten zu 
verwerten. Die dem Lichtbildhersteller gewähr-
ten Rechte entsprechen jenen des Urhebers.  

Es ist leicht im Netz Seiten zu finden, wo Firmen 
darlegen, welche Rechte der Urheber an Bildern 
hat, und welche Kosten dem Delinquenten bei 
Verletzungen vorgeschrieben werden können 
(z.B. http://blog-it-recht.de/2010/05/26/
was-tun-bei-bilderklau-im-internet/ und 
eine Liste der Foto-, Bildhonorare: http://
goo.gl/P5sCv; für Österreich gelten ähnliche 
Grundsätze). 

Gibt es nun, vor allem im Sinne der oben er-
wähnten „Begünstigung“ bestimmter Wissens-
vermittlungsprozesse Regelungen des UrhG, 
welche die Benützung fremder Bilder in eigenen 
Arbeiten und vor allem deren Publikation (im 
Internet) ohne die Beachtung der ansonsten 
vorgesehenen Bewilligungsverfahren ermögli-
chen würden. Internationale Institutionen und 
der Gesetzgeber in Österreich haben bei der 
Strukturierung der individuellen, von hohen 
Ausschließlichkeitsprinzipien geleiteten Urhe-
berrechten einerseits und dem Recht der Allge-
meinheit auf Zugang zu dem in der Gesellschaft 
– auch unter maßgeblicher Hintergrundleistung 
jedes künstlerischen Prozesses durch den Ein-
zelnen erzeugten Wissen eine Balance zu fin-
den, die nach unserer Ansicht derzeit keines-
wegs zufriedenstellend im Sinne auch der An-
sprüche der Gesellschaft auf Wissen konfiguriert 
ist. Im Sinne einer weiteren Evolution dieser 
Balance wird es unerlässlich sein, künftig zuneh-
mend – bei Wahrung der grundsätzlichen Indivi-
dualrechte des Urhebers und des damit verbun-
den Eigentumsbegriffes - die Gewichtung weiter 
auf die Rechte der Allgemeinheit auf Zugang 
zum gesellschaftlich erzeugten Wissens hin zu 
verschieben. Wie wir bereits in (Pf 12) darleg-
ten, sind die derzeitigen verfassungsrechtlich 
verankerten Eigentumsbegriffe evolutiv, bei 
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Wahrung klar umrissener Individualansprüche 
zunehmend durch eine die globale Menschheit 
umfassende Strukturierung nach neuen Univer-
salgrundsätzen evolutiv zu überwinden und zu 
verändern.  

Im derzeitigen Gemeinwohldiskurs bildet beson-
ders der Begriff der Sozialpflichtigkeit des Ei-
gentums eine Rolle, wobei natürlich die gegen-
wärtigen Verhältnisse zwischen Sozialbezug und 
Individualausschließlichkeit erst einen beschei-
denen Anfang dieses Denkansatzes bilden 
(h t t p : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Sozialpflichtigkeit_des_Eigentums). Auch 
im Urheberrecht ist der Konflikt deutlich zu 
spüren. 

„Das Recht, Teile eines fremden Werks vergü-
tungsfrei zu übernehmen und dem Verwer-
tungsberechtigten zustehende Verwertungs-
handlungen ohne Einholung dessen Zustim-
mung zu setzen, stellt eine Beschränkung der 
Verwertungsrechte dar. Derlei Beschränkungen 
im Allgemeinen und das Zitatrecht im speziellen 
sind ein Ausdruck der Sozialbindung des Urhe-
berrechts und kommen der Allgemeinheit sowie 
der Förderung der kulturellen Entwicklung zu 
Gute.“  
http://kb-law.info/wt_dev/kbc.php?

article=110&land=AT&mode=1&lang=DE  

Derzeit gilt etwa folgende verfeinerte Abwä-
gung:  

„Das durch Art 10 EMRK geschützte Recht der 
freien Meinungsäußerung kann dem urheber-
rechtlichen Unterlassungsanspruch im Einzelfall 
entgegenstehen. Letztlich komme es auf eine 
Interessenabwägung zwischen dem Interesse 
des Urhebers, über die Verwendung seines 
Werkes zu bestimmen und diese nur gegen 
Entgelt zu gestatten, und dem Interesse desjeni-
gen, der durch die Verwendung des Werkes 
Tatsachen mitteilen oder Meinungen äußern 
will, an. Der Gesetzgeber hat in einer Fülle von 
z.T. höchst detaillierten urheberrechtlichen 
Bestimmungen die Lehr-, Unterrichts- und Bil-
dungsinteressen an der Nutzung fremder Werke 
(natürlich nur zu den entsprechenden Zwecken) 
mit den Interessen des Rechteinhabers abgewo-
gen. In Bezug auf das hier zu untersuchende 
Thema lässt sich aus der skizzierten Rsp. des 
OGH keine allgemeine Erkenntnis ableiten“ (Ko 
11, S 35.).  

Mit Nachdruck fügen wir hinzu, dass die Be-
schränkung der Rechte des Urhebers künftig 
nicht nur im Sinne einer Güterabwägung mit 
dem Recht der freien Meinungsäußerung zu 
erfolgen haben wird, wie dies im obigen Zitat 

anklingt, sondern auch im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums. Besonders hier werden 
evolutive Veränderungen erfolgen müssen.  

Unsere Recherche ergibt, dass derzeit nur eine 
einzige gesetzliche Bestimmung des österreichi-
schen UrhG unter den dort bestimmten Voraus-
setzungen den UserInnen erlaubt wird, ohne 
Limitierungen durch den Urheber aus dem Netz 
herunter geladenes Bildmaterial in eigene Ar-
beiten zu benützen und diese Arbeiten dann 
wieder im Netz der Öffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen.  

Bildzitat  
§ 54 Abs. 1 Z 3a UrhG lautet: „Es ist zulässig, 
einzelne erschiene Werke der bildenden Künste 
in einem die Hauptsache bildenden wissen-
schaftlichen Werk zu vervielfältigen, zu verbrei-
ten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen.“ 

Im Rahmen des wissenschaftlichen Kunstzitats 
können daher bei Vorliegen dieser Vorausset-
zungen Grafiken und fotografische Werke zur 
Illustration frei verwendet werden.  

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung 
ist das Zitieren von Bildern analog zum Textzitat 
erlaubt, wenn es durch den Zweck geboten ist 
und den wirtschaftlichen Zweck des zitierten 
Werks nicht beeinträchtigt. Die Voraussetzun-
gen für das Zitieren müssen natürlich erfüllt sein 
(Belegfunktion, Abgrenzung, Quellenangabe in 
unmittelbarer Nähe des Zitats, usw.). Auch Ani-
mationen können zitiert werden – die Grundsät-
ze des Bildzitats sind zu beachten. 

Das wissenschaftliche (Groß-)Zitat nach § 54 
Abs. 1 Z 3a UrhG erlaubt einzelne erschienene 
(d.h. in körperlicher Form veröffentlichte) Wer-
ke der bildenden Künste in einem die Hauptsa-
che bildenden wissenschaftlichen Werk zu ver-
vielfältigen, zu verbreiten und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen. Zu den Werken der 
bildenden Künste zählen auch Lichtbildwerke, 
Werke der Baukunst und der angewandten 
Kunst (§ 3 Z 1 UrhG). Auf Grund des Verweises 
in {§ 74 Abs. 7 UrhG} dürfen die nicht zu den 
Werken der bildenden Künste zählenden einfa-
chen Lichtbilder ebenso im Rahmen des Kunstzi-
tats in wissenschaftliche Arbeiten aufgenom-
men werden.  

Grundvoraussetzung ist die Wiedergabe in einer 
wissenschaftlichen Arbeit, (dass es sich dabei 
um eine nicht-kommerzielle Nutzung handeln 
muss, wird dabei vorausgesetzt). Die Betrach-
tung muss im Einzelfall zum Ergebnis gelangen , 
dass - die Absicht erkennbar ist, dass das Werk 

wissenschaftlichen Zwecken dienen soll, - der 
Zusammenhang mit dem zitieren Werk durch 
einen konkreten Verweis gegeben ist 
(Erkennbarkeit als Zitat; Autor und Quelle sind 
auch hier stets im direkten Zusammenhang mit 
dem Zitat zu nennen [§ 57 Abs. 2 UrhG)]), - die 
wissenschaftliche Arbeit eine eigene Schöpfung 
darstellt, für die das Kunstzitat bloß Belegfunkti-
on hat (Selbstständigkeit des Werkes),- der 
Umfang des Zitats durch den besonderen Zweck 
gerechtfertigt ist. Der Anforderungsmaßstab an 
die geplante wissenschaftliche Arbeit ist sicht-
lich hoch, kann durch eine entsprechende Ge-
staltung und Aufbereitung des Themas jedoch 
erreicht werden. 

„Wissenschaftlich ist ein Werk dann, wenn sich 
sein Gegenstand zur wissenschaftlichen Be-
handlung eignet und der Urheber des Werks 
durch die Art und Weise der Behandlung des 
Themas, sei es durch den Inhalt oder durch die 
Darstellung, die Absicht erkennen lässt, dass 
sein Werk wissenschaftlichen Zwecken dienen 
soll, wobei unerheblich ist, ob es dem Autor 
gelungen ist, diese Absicht zu verwirklichen 
(OGH 31. 1. 1995 – Friedrich Heer II – MR 1995, 
179 mit Anm. Walter.) Ebenso können populär-
wissenschaftliche Arbeiten die Voraussetzung 
der Belehrung erfüllen, weil nicht die Thematik, 
sondern Inhalt und Form der Darstellung ent-
scheidend sind (Ciresa, Urheberrecht, 
138.).“ (Wa 06) 

Im wissenschaftlichen Kontext kann es zulässig 
sein, dass auch zahlreiche umfangreiche Zitate 
erlaubt sind, solange die eigene geistige Leis-
tung dabei im Vordergrund bleibt; (vgl. Dillenz, 
W., Gutmann, D. § 46 Rz 9).Die normale Nut-
zung des Werks darf nicht beeinträchtigt sein 
und die Interessen des Rechteinhaber dürfen 
nicht ungebührlich verletzt werden (Ciresa, M. § 
54 Rz 46-53.). Das aufnehmende Werk muss 
daher ein wissenschaftliches Werk aber nicht 
notwendigerweise ein Sprachwerk sein. Der 
zulässige Zitatzweck ist auf den Erläuterungs-
zweck beschränkt. 

Zusätzlich ist es erforderlich, dass das zitierte 
Werk bereits in ausreichender Anzahl erschie-
nen (§ 9 UrhG) ist. Dafür ist es erforderlich, dass 
das Werk mit Zustimmung des Urhebers oder 
Berechtigten in genügender Anzahl in körperli-
cher Form in Verkehr gebracht wurde. Um wie 
viele Werke es sich hierbei handeln muss ist, ist 
weder dem Gesetz noch den erläuternden Be-
merkungen zu entnehmen, sodass dies - man-
gels einheitlicher höchstgerichtlicher Vorgaben - 
in der Einzelfallbetrachtung beurteilt werden 
muss. 

Dass im Gesetz von einzelnen Werken gespro-
chen wird, muss jedoch auch für eine unter 
Umständen große Anzahl an aufzunehmenden 
Werken nicht zwingend hinderlich sein. Es darf 
sich bei der Wiedergabe zwar nicht um eine 
bloße Sammlung handeln - dann würde es 
schon an der Selbstständigkeit des zitierenden 
Werks mangeln und letztlich gar kein Zitat vor-
liegen, eine Aufnahme einer großen Anzahl an 
Werken ist hingegen zulässig sein, wenn es sich 
um Werke unterschiedlicher Urheber handelt. 
Es müsste somit genau differenziert werden, ob 
die zitierten Werke von demselben Künstler 
stammen oder nicht. Es darf jeweils nur eine 
begrenzte Anzahl an Werken pro Urheber auf-
genommen werden. Diese Ansicht ist jedoch 
strittig (Schricker, G. § 51 Rz 34ff; Waldenber-
ger, A. § 51 Rz 9; der BGH hat 69 zitierte Bilder 
desselben Künstlers in jedem Fall als exzessiv 
betrachtet, vgl. BGH I ZR 83/66 - Kandinsky I - 
GRUR 1968, 607). Die Nennung einer genauen 
Obergrenze ist mangels klarer Rechtsprechung 
nicht möglich. Nachdem insbesondere bei den 
Fotografien nicht festgestellt werden kann, wer 
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diese erstellt hat, ist schon alleine aus diesem 
Grund davon abzuraten, mehr als wenige zu 
zitieren. Die Nennung einer genauen Obergren-
ze ist mangels dokumentierter RSpr. in Ö nicht 
möglich; das OLG München hat bereits die Auf-
nahme von 34 Bildern als überschießend be-
trachtet; vgl. Schricker, G., Urheberrecht, § 51 
Rz 35.  

Grundsätzlich ist das Zitieren von Lichtbildern, 
Lichtbildwerken oder anderen Werken der bil-
denden Künste nur im Rahmen des wissen-
schaftlichen Kunstzitats erlaubt. Allerdings hat 
der OGH in besonders gelagerten Fällen auch 
nicht-wissenschaftliche Zitate von Bildern ana-
log zu § 54 Abs. 1 Z 3a UrhG für zulässig erklärt 
(OGH 4 Ob 224/00w - Schüssels Dornenkrone; 
Walter, M.;4 Ob 224/00w= GRURInt 2001, 646 = 
ZUM 2001, 574 = ÖBl 2000, 181; OGH 4 Ob 
100/03i - Schüssels Dornenkrone II; Walter, 
M.,4 Ob 100/03i. 

Das Zitat muss auf den durch den Zweck gebo-
tenen Umfang beschränkt bleiben und darf den 
wirtschaftlichen Wert des zitieren Werks dabei 
nicht aushöhlen. Das Zitat muss auf einen durch 
den Zweck gebotenen Umfang beschränkt wer-
den, weil das Recht des Urhebers nicht stärker 
beeinträchtigt werden darf, als es die Ausübung 
der im Interesse der geistigen Kommunikation 
eingeräumten Zitierfreiheit erfordert, und es 
darf nicht dazu führen, dass der wirtschaftliche 
Wert des zitierten Werks in einer ins Gewicht 
fallenden Weise ausgehöhlt wird.  

Weiters muss das zitierende Werk selbst urhe-
berrechtlichen Schutz genießen. Demnach ist 
die Aufnahme ganzer Bilder in Zeitungen und 
Zeitschriften erlaubt, soweit dies für die kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem zitierten Bild 
im Rahmen der Meinungsäußerungsfreiheit 
geboten ist. Dies gilt ebenso für Lichtbilder. Die 
Quellenangabe hat sich nach den im redlichen 
Verkehr geltenden Vorschriften zu richten (§ 57 
Abs. 4 UrhG). 

Auch die fehlenden Quellenangaben stellen ein 
gravierendes Problem dar, denn gemäß § 57 
Abs. 2 UrhG müssen beim Kunstzitat Urheber 
und Titel immer genannt werden, was nach der 
dargestellten Situation jedoch weder in Bezug 
auf die Plakate noch in Bezug auf die Fotos 
möglich sein wird. Die nicht zur Verfügung ste-
henden Quellenangaben verhindern daher 
ebenso die Anwendbarkeit des Kunstzitates 
nach§ 54 Abs. 1 Z 3a UrhG. 

Empfehlung 
Im Bereiche des Impressums des Werkes kann 
es nützlich sein, folgenden Hinweis zu geben:  

„Die Zitierung der Bildwerke im hier vorgeleg-
ten der Hauptsache nach bildenden wissen-
schaftlichen Werk erfolgt im Rahmen der freien 
Werknutzung gemäß § 54, Abs. 1, Z 3a UrhG.“  
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Im zweiten Aufsatz zum Bilderstreit wollen wir 
der Frage nachgehen, unter welchen Umstän-
den die Benützung urheberrechtlich geschützter 
Werke – vor allem Bilder - Anderer für eigene 
Werke derart zulässig ist, dass eine Verletzung 
des Urheberrechtes das Anderen nicht vorliegt. 

Gleich zu Beginn unsere klare Positionierung: 
Wir halten die geltenden gesetzlichen Regeln 
des Urheberrechts sowohl in Europa wie auch in 
den USA für evolutiv änderungsbedürftig. Ge-
setze können sich in bestimmte, freiere Richtun-
gen aber nur bewegen, wenn sich soziale 
Grundeinstellungen tiefgreifend ändern. Die 
Haupthindernisse für eine Verbesserung des 
Urheberrechts liegen: 

a) in der derzeitigen extremen Befugnissen des 
individuellen Eigentumsbegriffes an materiellen 
und geistigen Gütern. Dieser Eigentumsbegriff 
muss  allmählich mit den Eigentumsansprüchen 
höherer gesellschaftlicher Einheiten, jenseits 
des Individuums, bis zu den Rechten der gesam-
ten Menschheit abgestimmt und durch diese 
begrenzt werden (vgl., (Pf 12, http://

w w w . i n t e r n e t l o g e . d e / k r a u s e /

attacneu.docx ). 

b) in den faktischen politischen und wirtschaftli-
chen Herrschaftsstrukturen in den einzelnen 
Staaten, aber auch internationalen Machtin-
stanzen, welche mit ihrer strukturellen Gewalt 
die Verteilung auch der geistigen Güter, welche 
dem Urheberrecht unterliegen, dominieren.  

Wir sind aber auch der strikten Meinung, dass 
die Veränderung der geltenden Eigentumsrech-
te des Individuums, die bekanntlich als Men-
schenrechte und im Weiteren in den Verfassun-
gen geschützt sind, in die erwähnte Richtung 
nur durch friedliche und nicht durch gesetzwid-
rige Mittel (Gewalt, Diebstahl, usw.) weiter 
entwickelt werden dürfen.  In welchen evoluti-
ven Feldern sich das geltende Urheberrecht 
konkret wie weiterbilden sollte, muss einer 
eigenen Untersuchung vorbehalten bleiben.  

Mit diesen Grundsätzen ausgestattet, begeben 
wir uns in die Niederungen der konkreten Fra-
gen. 

Zuerst ein einziger Hinweis auf die im Netz be-
reits etablierten, häufig kommerziellen Suchrou-
tinen, mit denen vor allem darauf spezialisierte 
Firmen Urheberrechtsverletzungen aufspüren, 
und die Delinquenten zur Verantwortung ziehen 
wollen. 

"Recherche nach Urheberrechtsverletzungen 

http://www.urheberrecht.justlaw.de/

plagiate-finden.htm  

Plagiate finden: Tools und Programme 
zum Aufspüren von 
Urheberrechtsverletzungen an Bildern 
und Texten im Internet  

Gerne beraten wir Sie bei Verletzung von Urhe-
berrechtsverletzungen. Zu diesem Zweck neh-
men Sie bitte mit uns  Kontakt auf und vereinba-
ren einen telefonischen oder persönlichen Bera-
tungstermin.“  

Was ist ein schützbares Werk? 
Welche Produkte des Menschen können über-
haupt als Werke geschützt werden? §1 UrhG 
bestimmt:  

„Werke der Literatur und der Kunst. 

§ 1. (1) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind 
eigentümliche geistige Schöpfungen auf den 
Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bil-
denden Künste und der Filmkunst. 

(2) Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen 
Teilen urheberrechtlichen Schutz nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes." 

Das Eigenschaftswort „geistig“ drückt aus, dass 
Schutzgegenstand/Schutzgut des Urheberrechts 
nicht die körperliche Festlegung (das Werk-
stück, das Vervielfältigungsstück) ist, sondern 
die dahinter stehende geistige Gestaltung. 
Schöpfung ist das nach außen hin sinnlich wahr-
nehmbare Ergebnis der geistigen Gestaltung/
Konzeption eines bestimmten Vorstellungsin-
halts (Werkinhalts).  

Auch in Österreich wird die Schöpfungshöhe als 
untere Abgrenzung von urheberrechtlich ge-
schützten Werken angewendet. Allerdings wer-
den die Anforderungen über alle Werkarten 
hinweg einheitlich angesetzt. Der Oberste Ge-
richtshof beschrieb den Grundsatz als er 2001 
zum Schutz einer Website ausführte. 

Schutzvoraussetzung ist aber, dass die Leistung 
individuell eigenartig ist: Sie muss sich vom 
Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise Her-
vorgebrachten abheben. Beim Werkschaffenden 
müssen persönliche Züge – insbesondere durch 
die visuelle Gestaltung und durch die gedankli-
che Bearbeitung – zur Geltung kommen (ecolex 
1995, 910 = MR 1996, 107 = ÖBl 1996, 56 = WBl 
1995, 514 – Pfeildarstellung mwN). 

Eine Gebrauchsgrafik ist daher nur dann urhe-
berrechtlich geschützt, wenn sie in diesem Sinn 
individuell und originell ist (MR 1996, 241 
[Walter] = ÖBl 1996, 292 – Hier wohnt mwN). 
Das gilt auch für das Layout einer Website: Sein 
urheberrechtlicher Schutz setzt voraus, dass es 
sich um eine individuelle Schöpfung handelt. 

Nicht geschützt ist eine rein handwerkliche, 
routinemäßige Leistung, die sich im Rahmen des 
Alltäglichen und Üblichen bewegt, weil sie sich 
(zum Beispiel) auf die Standardlayouts der Er-
stellungssoftware beschränkt und keine indivi-
duellen Gestaltungselemente einsetzt. 

Ursprünglich differenzierte auch die österreichi-
sche Rechtsprechung den Maßstab für die zum 
Schutz nötige Werkhöhe wie in Deutschland 
nach dem Gebrauchszweck, jedoch verwarf der 
OHG diese Rechtsprechung im Laufe der 1980er 
Jahre und seit Anfang der 1990er Jahre gilt eine 
einheitliche Anforderung für die Werkhöhe 
unabhängig vom Gebrauchszweck. 

Welchem Zweck das Werk dient, ist ohne Be-
deutung; auch ein bloßer Gebrauchszweck scha-
det nicht. Maßgebend ist allein die Beschaffen-
heit des Werks (ÖBl 1997, 38 – Buchstützen). 
Dass unter „Werken der bildenden Künste“ im 
Sinn des § 3 Abs 1 UrhG grundsätzlich auch 
solche fallen können, deren Ausdrucksmittel die 

Grafik – und sei es auch nur die sogenannte 
„Gebrauchsgraphik“ – ist, wird von Lehre und 
Rechtsprechung einhellig bejaht (ÖBl 1992, 181 
– Kalians-Lindwurm; RIS-Justiz RS0076187; Kucs-
ko, Geistiges Eigentum 1108). An ihren Werk-
charakter sind keine höheren Anforderungen zu 
stellen, als an den anderer Werkarten“ 

– ÖSTERREICHISCHER OBERSTER GERICHTSHOF: 
OGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004, 4 Ob 
182/04z[61] 

Als Anforderungen für den urheberrechtlichen 
Schutz wird jetzt gestellt, dass ein Werk objektiv 
als Kunst identifiziert werden kann und sich von 
anderen Werken ausreichend unterscheidet.“ 
http://goo.gl/FyN2e  

Freie Benützung oder Bearbeitung 
Wenn man ein als Werk urheberrechtlich ge-
schütztes Bild herunterlädt, darf dieses Werk 
keineswegs unverändert  einfach in eine Web-
seite, oder einen anderen neuen Zusammen-
hang eingefügt und wieder im Netz publiziert  
werden. Es ist aber auch möglich, das man das 
Werk digital verändert, und dieses neue Werk 
entweder selbständig oder wie im vorigen Fall 
wieder in eine Webseite, oder einen anderen 
neuen Zusammenhang einfügt und wieder im 
Netz publiziert.  Wie wir im Folgenden sehen 
werden, sind die verschiedenen Varianten ge-
nau festzuhalten, da sie rechtlich äußerst unter-
schiedlich behandelt werden.  

Wir werden sowohl das österreichische als auch 
das deutsche Urheberrecht detailliert behan-
deln.  

Österreichisches Recht 

Benützung 

„§ 5. (1) Übersetzungen und andere Bearbeitun-
gen werden, soweit sie eine eigentümliche geis-
tige Schöpfung des Bearbeiters sind, unbescha-
det des am bearbeiteten Werke bestehenden 
Urheberrechtes, wie Originalwerke geschützt. 

(2) Die Benutzung eines Werkes bei der 
Schaffung eines anderen macht dieses nicht zur 
Bearbeitung, wenn es im Vergleich zu dem be-
nutzten Werke ein selbständiges neues Werk 
darstellt.“ 

Keine Bearbeitung bei "freier Benützung"!:  

Zitiert aus http://www.fnm-austria.at/erf/
glossary/pages/de/Freie+Ben%c3%bctzung  

„Das Recht der Urheberin/des Urhebers, über 
die Bearbeitung ihres/seines Werkes zu bestim-
men, findet seine Grenze in der sog. „freien 
Benützung“ seines Werks durch eine/einen 
andere/n. Nach dem Urhebergesetz ist es näm-
lich möglich, ein fremdes Werk ohne Zustim-
mung des jeweiligen Urhebers zu benutzen, 
wenn dabei ein neues selbständiges eigenes 
Werk entsteht (§ 5 Abs. 2 UrhG). Voraussetzung 
dafür ist, dass das fremde – also das benutzte – 
Werk nur als Anregung dient. Die prägenden 

Bilderstreit II – Das Verblassen im Hintergrund 
Gruppe Or-Om 

Kostenlose Tools und Software 

plagiatcheck paperseek PlagAware 

Copyscape Un.Co.Ver Docoloc 

TextGuard slogans.de PhotoSpy 

Kostenpflichtige Tools und Software 

Plagscan Copysentry Plagiarism-Finder 

Turnitin iThenticate CopyCatchGold 

Eve2 save assign 
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Merkmale/Züge des benutzten Werkes müssen 
durch die Eigenart des neuen Werks verblassen 
bzw. vollständig in den Hintergrund treten, 
sozusagen einen „inneren Abstand“ haben (vgl. 
Dittrich, S. 75 E9 ff.). 

Während es bei der Bearbeitung fremder ge-
schützter Werke darum geht, dass diese benützt 
werden, um neue Werke zu schaffen, die das 
bearbeitete Werk in seinem wesentlichen Cha-
rakter unberührt lassen, ist für die freie Benüt-
zung kennzeichnend, dass trotz des Zusammen-
hangs mit dem benützten Werk, ein von diesem 
verschiedenes, selbständiges Werk vorliegt. Das 
heißt, das Werk, an das es sich anlehnt, tritt 
vollständig in den Hintergrund.  

An einem durch freie Benützung geschaffenen 
Werk, besteht – im Gegensatz zur bloßen Bear-
beitung (§ 5 Abs. 1 UrhG) – ein selbständiges 
Urheberrecht. 

Auf diese Weise geschaffene Ergebnisse, sind 

neue eigenständige Werke (  Eigentümlich-

keit,  Geistige Schöpfung), die einen eigenen 
urheberrechtlichen Schutz genießen. Damit 
kann die "Benutzerin"/der „Benützer“ eines 
fremden Werkes unter den o.g. Voraussetzun-
gen eigene Werke schaffen und selbstverständ-
lich anschließend auch selbständig wirtschaft-
lich verwerten.  

Eigentümlichkeit 

Ein Erzeugnis des menschlichen Geistes ist dann 
eigentümlich, wenn es das Ergebnis schöpferi-
scher Geistestätigkeit ist. Das heißt, das ge-
schaffene Werk muss seine Eigenheit, die es von 
anderen Werkstücken unterscheidet, aus der 
Persönlichkeit seiner Schöpferin/seines Schöp-
fers herleiten.  

Die Urheberpersönlichkeit muss im Werk dabei 
so zum Ausdruck kommen, dass sie dem Werk 
den Stempel der Einmaligkeit und der Zugehö-
rigkeit zu seiner Schöpferin/seinem Schöpfer 
aufprägt. Dabei muss nicht jede Leistung auf-
wendig sein, auch schon weniger aufwendige 
Leistungen können urheberrechtlichen Schutz 
genießen. Man spricht in diesem Zusammen-
hang vom „Schutz der kleinen Münze“. in Anleh-
nung an Dittrich, S. 38, E 21 m.w.N.  

Spiegeln sich hingegen die wesentlichen Merk-
male/Züge des benutzten Werks in dem Arbeits-
ergebnis wider, liegt kein neues, selbständiges 
Werk, sondern eine (abhängige) Bearbeitung 
i.S.v. § 5 Abs.1 UrhG vor, wofür die Zustimmung 
der Urheberin/des Urhebers einzuholen ist, § 14 
Abs. 2 UrhG.  

Die Wiedergabe eines Werkes in einer anderen 
Kunstform oder in einem anderen Verfahren - 
wie z.B. digitale Bildbearbeitung - reicht bspw. 
nicht, um eine „freie Benützung“ zu legitimie-
ren.  

Der Oberste Gerichtshof hat sich in mehreren 
Entscheidungen dieser Abgrenzung angenom-
men.  

Gericht OGH Entscheidungsdatum 08.07.2008 
Geschäftszahl 4Ob102/08s 

Für die freie Benützung ist kennzeichnend, dass 
trotz des Zusammenhangs mit einem anderen 
Werk ein von diesem verschiedenes, selbständi-
ges Werk vorliegt, dem gegenüber das Werk, an 
das es sich anlehnt, vollständig in den Hinter-
grund tritt. An einer solchen Freischöpfung be-
steht daher kein abhängiges, sondern ein selb-
ständiges Urheberrecht, zu dessen Verwertung 
es keiner Einwilligung des Urhebers des benütz-
ten Werks bedarf.  

Angesichts der Eigenart des neuen Werks müs-
sen die Züge des benützten Werks verblassen 
(stRsp; 4 Ob 13/92 = SZ 65/49 = ÖBl 1992, 75; 

RIS-Justiz RS0076521; siehe ferner Schumacher 
in Kucsko aaO 162 mwN). Bei der vergleichen-
den Beurteilung des benützten und des neuge-
schaffenen Werks ist zunächst festzustellen, 
durch welche objektiven Merkmale die schöpfe-
rische Eigentümlichkeit des benützten Werks 
bestimmt wird. Maßgebend ist ein Vergleich der 
geistig-ästhetischen Wirkung beider Werke, 
unterliegt doch nur der geistig-ästhetische Ge-
halt des Werks mit seiner Eigenart dem Schutz-
bereich. Dabei kommt es auf die Gesamtwir-
kung, den Gesamteindruck, an; eine zerglie-
dernde Beurteilung und Gegenüberstellung 
einzelner Elemente ohne Berücksichtigung des 
Gesamtzusammenhangs scheidet aus.  

Die zum freien Formenschatz gehörenden Ele-
mente bleiben dabei - als außerhalb der allein 
geschützten konkreten eigentümlichen Gestal-
tung liegend - außer Betracht (RIS-Justiz 
RS0076460). Die Abgrenzung, ob Bearbeitung 
oder freie Benützung vorliegt, ist im Einzelfall 
mitunter schwierig. Es ist daher angezeigt, zu-
nächst zu klären, durch welche Merkmale der 
ästhetische Gesamteindruck des benützten 
Originals bestimmt wird und ob diese schützbar 
sind (4 Ob 13/92). Angesichts des schier uner-
schöpflichen Fundus an frei benützbarem Mate-
rial ist es gerechtfertigt, die freie Benützung der 
Werke auf jenes Mindestmaß zu beschränken, 
das erhalten bleiben muss, will man die Freiheit 
künstlerischen Schaffens nicht über Gebühr 
einengen und damit ersticken; an das Vorliegen 
einer freien Benützung sind daher strenge An-
forderungen zu stellen (4 Ob 13/92 ua; RIS-
Justiz RS0076496). Obwohl eine Einzelfallbe-
trachtung vorzunehmen ist, lässt sich der allge-
meine Grundsatz aufstellen, dass eine freie 
Benützung umso weniger in Betracht kommt, je 
ausgeprägter die Individualität der Vorlage ist, 
desto weniger wird sie gegenüber dem neuge-
schaffenen Werk verblassen. Umgekehrt wird 
sie umso eher verblassen, je stärker die Indivi-
dualität des neuen Werks ist (Ciresa aaO § 5 Rz 
47 mwN; Loewenheim in Schricker, Urheber-
recht², § 24 (d)UrhG Rn 10 mwN). Einer Kunst-
richtung, die bewusst auf alle nicht funktionell 
bedingten Gestaltungselemente verzichtet, 
stehen im ästhetischen Bereich zwangsläufig 
nur geringere Gestaltungsmöglichkeiten als 
anderen Kunstrichtungen offen. Je weniger 
Gestaltungsmöglichkeiten aber zur Verfügung 
stehen, desto weniger geht von der Individuali-
tät des Schöpfers in das Werk ein: Desto schwä-

cher ist sein Schutz (4 Ob 337/84 = ÖBl 1985, 24 
ua; RIS-Justiz RS0076654). 

Deutsches Urheberrecht 
Die deutschen Regelungen sind in der Differen-
zierung der Unterschiede weitgehend mit den 
österreichischen ident, werden aber hier ange-
führt, da in Österreich Unmengen deutscher 
Bildmaterialien benützt und verarbeitet wer-
den. 

Freie Benutzung –Verblassen der Anderen 

"§ 24 (1) UrhG 

Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung 
des Werkes eines anderen geschaffen worden 
ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des 
benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet 
werden.“ 

§ 24 UrhG privilegiert allein eine selbständige 
Neuschöpfung, die einen ausreichenden künst-
lerischen Abstand zum benutzten Werk auf-
weist. 

Voraussetzung für eine freie Benutzung nach § 
24 Abs.1 UrhG ist zunächst ein eigenes Werk-
schaffen durch die Nutzerin. 

Entscheidend für die Abgrenzung zwischen frei-
er Benutzung nach § 24 UrhG und unfreier Bear-
beitung nach § 23 UrhG ist grundsätzlich, ob 
angesichts der Eigenart des neuen Werkes die 
entlehnten eigenpersönlichen Züge des ge-
schützten Werkes verblassen. Entscheidend ist, 
ob das neue Werk zu dem aus der Vorlage Ent-
lehnten einen so großen inneren Abstand hält, 
dass es seinem Wesen nach als selbständig 
anzusehen ist. 

Schließlich ist im Rahmen der Abgrenzung von 
unfreier Bearbeitung und freier Nutzung auch 
die Wertentscheidung des Art. 5 Abs.1 GG zu 
berücksichtigen. Denn dieses Grundrecht 
schützt nicht nur die Verbreitung eigener Mei-
nungen, sondern auch die bloße Berichter-
stattung , und zwar auch dann, wenn hiermit 
kommerzielle Ziele verfolgt werden. Danach ist 
es geboten, die urheberrechtlichen Schranken-
bestimmungen – und um eine solche handelt es 
sich im weiteren Sinn auch bei § 24 UrhG – im 
Licht der Meinungs- und Pressefreiheit auszule-
gen. 

Der Regelung des § 24 Abs. 1 UrhG liegt die 
Erwägung zugrunde, dass die Inanspruchnahme 

Zusammenfassende Übersicht 
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fremden Schaffens nur dann gerechtfertigt ist, 
wenn sie zu einer Bereicherung des kulturellen 
Gesamtguts durch eine neue eigenschöpferi-
sche Leistung führt. 

Allein der Umstand, dass ein Eingriff in fremde 
Rechte - gemessen an dem damit verfolgten 
Zweck oder der dadurch geschaffenen Leistung - 
verhältnismäßig geringfügig ist, vermag diesen 
nicht nach § 24 Abs. 1 UrhGzu rechtfertigen. 
Nach dem Regelungszweck des § 24 Abs. 1 UrhG 
ist die Nutzung fremder wirtschaftlicher Leistun-
gen daher ebenso wie die Nutzung fremden 
schöpferischen Schaffens nur dann ohne Zu-
stimmung des Rechtsinhabers zulässig, wenn 
dadurch ein selbständiges Werk entsteht. 

Bei der Frage, ob in freier Benutzung eines ge-
schützten älteren Werkes ein selbständiges 
neues Werk geschaffen worden ist, kommt es 
nach ständiger Rechtsprechung des Senats ent-
scheidend auf den Abstand an, den das neue 
Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen 
Zügen des benutzten Werkes hält. Eine freie 
Benutzung setzt voraus, dass angesichts der 
Eigenart des neuen Werkes die entlehnten ei-
genpersönlichen Züge des geschützten älteren 
Werkes verblassen. In der Regel ist diese Vo-
raussetzung erfüllt, wenn die dem geschützten 
älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen 
Züge im neuen Werk zurücktreten, so dass die 
Benutzung des älteren Werkes durch das neue-
re nur noch als Anregung zu einem neuen, selb-
ständigen Werkschaffen erscheint. 

Zur Prüfung, ob eine freie Benutzung oder eine 
abhängige Bearbeitung vorliegt, ist zunächst im 
Einzelnen festzustellen, welche objektiven 
Merkmale die schöpferische Eigentümlichkeit 
des benutzten Werkes bestimmen. Sodann ist 
durch Vergleich der sich gegenüberstehenden 
Werke zu ermitteln, ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang im neuen Werk eigenschöpfe-
rische Züge des älteren Werkes übernommen 
worden sind. Maßgebend für die Entscheidung 
ist letztlich ein Vergleich des jeweiligen Gesamt-
eindrucks der Gestaltungen, in dessen Rahmen 
sämtliche übernommenen schöpferischen Züge 
in einer Gesamtschau zu berücksichtigen sind. 

Selbständigkeit des neuen Werkes gegenüber 
dem benutzten Werk 

Die Privilegierung des § 24 Abs. 1 UrhG reicht 
nur so weit, wie eine Auseinandersetzung mit 
der benutzten Vorlage stattfindet. Um zu be-
stimmen, ob trotz der Übernahmen ein selb-
ständiges Werk entstanden ist, ist der neue 
Beitrag mit den verwendeten Elementen des 
alten Beitrags zu vergleichen (BGH GRUR 2000, 
703, 704 - Mattscheibe, m.w.N.). Dabei ist der 
neue Beitrag nur insoweit Gegenstand des Ver-
gleichs, als er mit den übernommenen Elemen-
ten des alten Beitrags in einem inneren Zusam-
menhang steht. Nur in dieser Hinsicht liegt eine 
Benutzung der Vorlage vor, die unter der Vo-
raussetzung, dass sie zur Schaffung eines selb-
ständigen Werkes geführt hat, nach § 24 Abs. 1 
UrhG zulässig ist. 

Ein Werk geringerer Eigenart geht eher in dem 
nachgeschaffenen Werk auf als ein Werk beson-
derer Eigenprägung. 

Freie Bearbeitung 

Weiters kann ein Urheber die Bearbeitung eines 
Werkes nicht verbieten, sondern sich nur gegen 
die Verwertung des bearbeiteten Werkes stel-
len. Gemäß § 14, Abs 2 UrhG darf der Urheber 
einer Übersetzung oder Bearbeitung diese näm-
lich nur dann verwerten, wenn ihm der Urheber 
des bearbeiteten Werkes das Recht oder die 
Bewilligung dazu erteilt. Als Bearbeitung des 
Werkes ist die kreative Umgestaltung zu verste-
hen. Ein selbständiges Urheberrecht, dessen 

Verwertung – wie bereits ausgeführt – an die 
Zustimmung des Urhebers des Originals gebun-
den ist, entsteht nur dann, wenn die Bearbei-
tung eine eigentümliche geistige Schöpfung 
darstellt. Fehlt die erforderliche Originalität, 
liegt bloß eine Änderung vor, die gar keine eige-
nen Urheberrechte des Bearbeiters begründet. 
Überdies können nur urheberrechtlich schütz-
bare Werke bearbeitet werden, da die 
Schaffung eines originellen Werkes aus unorigi-
nellen und daher urheberrechtlich nicht schütz-
baren Bestandteilen keine Bearbeitung dieser 
Teile, sondern eine Neuschaffung darstellt. 

Praktische Fälle  
Diese rechtlichen Rahmen wollen wir nun an-
hand praktischer Beispiele einem Praxistest 
unterziehen. Es gibt eine Reihe künstlerischer 
Strömungen und Techniken, welche urheber-
rechtlich geschützte Originale verändert wieder 
als Kunstwerke deklarieren, oft ohne sich um 
die urheberrechtlichen Konsequenzen zu küm-
mern. Wir erwähnen hier etwa: Montage, Colla-
ge, Sampling, Found Footage, Assemblage, Pas-
tiche, Hybride, Detournement, Bricolage,. Ap-
propriationskunst, Fankunst, Mash-Ups. Wir 
wollen  hier nur eine Kunstform behandeln die:  

a) Appropriation Art  

Gute Übersicht unter :   
h t t p : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Appropriation_Art  

http://www.dbj.at/sites/default/files/

publ532.pdf  

h t t p : / / w w w . a r t n e t . d e / m a g a z i n e /

appropriation-art/  

23. Oktober 2006 

Einige Jahre zuvor hatten in der bildenden Kunst 
Sherrie Levine, Richard Prince und Mike Bidlo 
mit dem Wieder-Verwenden von Bildern begon-
nen: recognizable images nannte Douglas Crimp, der 
1977 die Initial-Ausstellung der Appropriation 
Art „Pictures“ im New Yorker Artists Space kura-
tierte, das entscheidende Verbindungselement 
ihres künstlerischen Ansatzes. Schon diese 
Künstlerinnen und Künstler waren auf den Wi-
derstand der Rechteinhaber gestoßen: So muss-
te Sherrie Levine nach einer juristischen Ausei-
nandersetzung mit Edward Westons Erben 
aufhören, dessen Fotos abzufotografieren, und 
in Zürich erwirkten Fernand Légers Erben ein 
gerichtliches Verbot, mit dem sie die Abhän-
gung von Bidlos Léger-Appropriationen in der 
Galerie Bischofsberger erzwangen. 

Im  Folgenden zwei Bilder Bidlo's. Im  Sinne 
unserer oben dargestellten Kriterien verblassen 
die Eigentümlichkeiten des Originals keines-
wegs, sondern bei nicht genauem Hinsehen 
könnte man die Arbeiten für Werke  Picassos 
oder Leger's halten. Man könnte also beim ers-
ten Urteilen sagen: hier liegt keine freie Benüt-
zung vor, Veröffentlichen dieser Bilder ohne 
Erlaubnis des Künstlers des ursprünglichen Wer-
kes liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Die 
Frage bedarf, wie wir sehen werden näherer 
Erörterung. 

Mike Bidlo's Replicas (Bilder unten) 

Als historischer Begriff ist Appropriation Art in 
der bildenden Kunst zwar einerseits festgelegt 
auf diese New Yorker Ursprungs-Generation der 
„Appropriationisten“ in den 1980er Jahren. 
Andererseits steht „Appropriation“ im weiteren 
Sinne für einen seither omnipräsent geworde-
nen kreativen Schaffensmodus, der inzwischen 
alle Bereiche künstlerischer Praxis – Malerei, 
Fotografie, Musik, Film, Video – erfasst. Obwohl 
sich die Appropriation Art programmatisch ge-
gen die Rechtsordnung wendet, indem sie pro-
vokativ gerade diejenigen Werte in Frage stellt, 
die die Urhebergesetze schützen – Originalität, 
Innovation, Kreativität –, muss sich das Recht in 
irgendeiner Weise zu dieser Kunstform positio-
nieren. Das Urheberrecht des Vorlagenschöp-
fers kollidiert hier systematisch mit der in der 
Verfassung garantierten künstlerischen Freiheit. 
Noch ist in der Rechtsprechung allerdings relativ 
unklar, wie dieser Konflikt rechtlich gelöst wer-
den könnte. 

Sowohl die Gesetzgebung als auch die Gerichte 
haben sich international bisher schwer getan, 
die Aneignung fremder Werke als postmoderne 
künstlerische Strategie anzuerkennen. Beson-
ders amerikanische Richter haben sich wieder-
holt gegen „Appropriationisten“ ausgesprochen: 
Jeff Koons, der wegen seiner SkulpturString of 
Puppies verklagt wurde, unterlag in einem be-
rühmten Prozess Anfang der 1990er Jahre dem 
Fotografen Art Rogers; David Salle geriet wegen 
des Zitats eines Rosenquist-Gemäldes in rechtli-
che Schwierigkeiten; und Barbara Kruger muss-
te sich kürzlich vor Gericht für die Verwendung 

Not Picasso Seated Woman 1938 

Not Leger 1986 
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eines Fotos vonThomas Hoepker rechtfertigen, 
das sie als Siebdruck in eine Collage integriert 
hatte. 

Gemäß bestimmter juristischer Ansicht ist Ap-
propriation Art darauf angewiesen, dass der 
Rechteinhaber des benutzten Werks der Wie-
derverwertung entweder ausdrücklich zustimmt 
oder sie zumindest billigt bzw. gar nicht erst 
davon erfährt. Denn andernfalls kann er dem 
Appropriationisten die weitere Nutzung seines 
Werks verbieten und unter Umständen sogar 
die Vernichtung des Kunstwerks verlangen.  

Nur ausnahmsweise und unter relativ engen 
gesetzlichen Voraussetzungen entfällt die Kon-
trolle des Ersturhebers, so dass er keinerlei 
Einfluss auf einen freien künstlerischen Zugriff 
Dritter auf sein Werk hat: Im deutschen und 
österreichischen Recht spricht man dann vom 
Recht der „freien Benutzung“, im amerikani-
schen Recht von „fair use“. 

Piraterie und Kreativität liegen eng beieinander. 
Nicht nur in Deutschland und Amerika herrscht 
große Unsicherheit, wo genau die Grenzen zwi-
schen einer legitimen künstlerischen Benutzung 
und einer Urheberrechtsverletzung zu ziehen 
sind und in welchem Maß ein Künstler auf frem-
de Werke zurückgreifen darf. Denn weil das 
Recht auf tatsächliche Entwicklungen oft erst 
mit Verzögerung reagiert, sind befriedigende 
Lösungsmöglichkeiten für das relativ neue Phä-
nomen der Appropriation Art noch nicht gefun-
den. 

Hier eine subtile Analyse des Problems aus [4]: 

"Rechtlich ist Appropriation Art freilich um-
stritten: Die einen empfinden sie als originell 
und für die Weiterentwicklung der Kunst essen-
ziell. Andere wiederum erkennen darin lediglich 
einen Eingriff in das Urheberrecht des Schöpfers 
des Ursprungswerks. Das Charakteristikum der 
Appropriation Art ist die Übernahme fremder 
Werke in den eigenen Schaffensprozess. Die 
Grundwerke bleiben bei den Arbeitsergebnissen 
bewusst erkennbar, geht es doch um das Zitat 
und die Weiterentwicklung bestehender Kunst 
(Sollfrank, Originale . und andere unethische 
AutorInnenschaften in der Kunst, http://

i g k u l t u r . a t / i g k u l t u r /

kulturrisse/1176826282/1176828759 (10. 
12. 2008)Der Begriff der Appropriation Art wur-
de in erster Linie durch die in den 80er Jahren in 
New York im Bereich darstellender Kunst täti-
gen Künstlergruppen geprägt. De facto hat die 
Aneignungskunst als Schaffensmodus aber ei-
nen viel weiteren Anwendungsbereich und lang-
jährige Tradition. Sie hat unter den Bezeichnun-
gen Collage, Adaption, Remix, Sampling, Cover-
Version udgl. beinahe alle Bereiche künstleri-
scher Praxis wie z.B. Fotografie, Musik, Film 
oder Video durchdrungen. 

Rechtsgrundlagen 
Eine Sonderregelung oder gar freie Werknut-
zung zugunsten der Appropriation Art kennt die 
öRechtsordnung nicht. Dementsprechend ist die 
rechtliche Einordnung dieses Schaffungsmodus 
nach den allgemeinen Bestimmungen – hier 
insb dem Bearbeitungsrecht nach § 5 UrhG 
sowie der Verwertungsvorschrift des § 14 Abs 2 
UrhG – vorzunehmen. Die Appropriation Art 
stößt damit in die schwierige Abgrenzung der 
„bloßen“ Bearbeitung von einer freien, umfas-
send geschützten Nachschöpfung ) Zur Schwie-
rigkeit der Abgrenzung schon OGH 4 Ob 13/92, 
Servus Du, MR 1992, 238 (Walter). 

Anders als im klassischen Bearbeitungsfall 
kommt hier aber auch eine verfassungsrechtli-
che Tangente zum Tragen: Die Übernahme und 
Weiterentwicklung fremder Arbeitsergebnisse 
ist ausdrückliches Stilmittel und soll aus Sicht 

der Proponenten als eigene Schaffens- und 
Kunstform etabliert werden. Bei der rechtlichen 
Abwägung prallen hier daher zwei verfassungs-
rechtlich geschützte Interessen aufeinander: 
Das Urheber(persönlichkeits)recht des Vorla-
genschöpfers und das des Appropriationisten an 
der Freiheit der künstlerischen Nachschöpfung 
und Weiterentwicklung.  Ersteres ist als Ausfluss 
des Grund- und Menschenrechts auf Schutz des 
Eigentums und der Persönlichkeit geschützt 
(siehe schon auch OGH 4 Ob 127/01 g, Medien-
professor, MR 2001). Der Aneignungskünstler 
kann sich auf das Grundrecht der Kunst- bzw 
Kommunikationsfreiheit berufen (Art 17 a bzw 
Art 13 StGG, Art 10 EMRK). (Für das Verhältnis 
von Berarbeitung und freier Benutzung gelten 
unsere obigen Ausführungen S.P.). 

Bei der Appropriation Art stellt sich die Frage, 
ob das Arbeitsergebnis trotz Bezugnahme auf 
und Wiedergabe des neuen Werkes eine freie 
Nachschöpfung sein kann. Wie bereits gezeigt, 
stellt die Rsp an die Qualifikation als freie Be-
nutzung grds strenge Anforderungen. Freilich 
fehlt es bislang – soweit überschaubar – an 
konkreten E zur Aneignungskunst. Es ist daher 
fraglich, ob sich die allgemeinen Grundsätze 
auch unreflektiert auf die Appropriation Art, bei 
der der Schaffensprozess und die Auseinander-
setzung mit dem Vormaterial im Mittelpunkt 
stehen, übertragen lassen. Der verfassungs-
rechtliche Aspekt der Freiheit der Kunst, einem 
Grundrecht ist hier nämlich zusätzlich in die 
Beurteilung einzuführen. 

Art 17 a StGG normiert, dass das künstlerische 
Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie de-
ren Lehre frei sind. Die Kunstfreiheit ist in der 
österreichischen Verfassung als eigenständiges, 
vorbehaltloses Grundrecht verankert und 
kommt jedem Einzelnen gegenüber dem Staat 
zu (Berka, Die Grundrechte (1999) Rz 186). Die 
Freiheit der Kunst ist vom Staat grds zu gewähr-
leisten und darf weder durch Gesetze noch 
durch Vollzugsakte eingeschränkt werden 
(Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bundesver-
fassungsrecht10 Rz 1509 f.). Nach der Auffas-
sung des VfGH wurde auf einen Gesetzesvorbe-
halt bewusst verzichtet, um die Kunst vor einer 
Einengung durch intentionale Gesetzgebungsak-
te zu schützen. Die Ausübung der Kunstfreiheit 
ist aber jedenfalls an die allgemeinen Schranken 
der Rechtsordnung gebunden („immanente 
Schranken“) (VfGH B 44/84 VfSlg 10.401). Ein 
Eingriff durch solche generellen Vorschriften ist 
daher stets dann zulässig, wenn er erforderlich 
und verhältnismäßig ist. Im Einzelfall ist eine 
Abwägung zwischen der Kunstfreiheit und dem 
Schutz des betroffenen Rechtsguts erforderlich 
(Holoubek/Neisser in Machacek/Pahr/Stadler, 
40 Jahre EMRK, Grundund Menschenrecht in 
Österreich II (1992) 216 f.). 

Interessenabwägung im Einzelfall 
Zu den immanenten Schranken des Grundrechts 
zählen auch die Regelungen des Zivil- und Straf-
rechts. Sie dienen dem Interessenausgleich 
zwischen den Rechtsunterworfenen untereinan-
der bzw dem Schutz bestimmter Rechtsgüter. 
Kommt es durch eine künstlerische Betätigung 
zu einem Eingriff in Rechte Einzelner, ist die 
Kunstfreiheit mit den durch die allgemeinen 
Regelungen des Zivil- und Strafrechts geschütz-
ten Gütern des Betroffenen abzuwägen. Dabei 
sind nach dem OGH im konkreten Einzelfall die 
Rechtsgüter der Kunstfreiheit einerseits und des 
entgegenstehenden Rechtsguts andererseits – 
hier das Urheberrecht des zitierten Künstlers – 
in ihrem jeweils konkreten Gewicht zu ermitteln 
und gegeneinander aufzuwiegen. Im konkreten 
Fall kommt erschwerend hinzu, dass auch der 
Künstler des ursprünglichen Werkes sich auf die 
Kunstfreiheit – nämlich den Schutz seines Wer-

kes – berufen kann. So kommt es schlussendlich 
auch zu einer Abwägung ein und desselben 
Grundrechts auf beiden Seiten gegeneinander. 
Freilich kann sich der Aneignungskünstler oft-
mals auch auf die Meinungsfreiheit stützen.  

Einordnung der Aneignungskunst 
Dass der Schaffensmodus der Aneignungskunst 
die Interessen des ursprünglichen Schöpfers 
berührt, ist unbestritten. Sofern für die Verwen-
dung bzw Verwertung des Ausgangswerks eine 
Zustimmung vorliegt, ist diese Kunstform unbe-
denklich. In der Praxis ist eine einvernehmliche 
Vorgehensweise aber höchst selten und würde 
zT auch dem Telos der Aneignungskünstler wi-
dersprechen: Bei den neu geschaffenen Werken 
geht es regelmäßig auch um Gesellschaftskritik 
sowie eine eigenständige Weiterentwicklung 
der Kunst. Damit untergräbt das Zustimmungs-
erfordernis den kritischen Geist dieser Kunst-
richtung. Damit ist das allgemeine Regime des 
Bearbeitungsrechts – mag es auch zum Zeit-
punkt der Erlassung des UrhG einen angemesse-
nen Ausgleich zwischen den Interessen und 
einen Schutz gegen Ausbeutung des Ursprungs-
künstlers gebracht haben – für die neue Kunst-
richtung der Appropriation Art nicht passend. 

Aus urheberrechtlicher Sicht ist somit zu klären, 
ob eine bloße Bearbeitung oder eine freie Be-
nützung vorliegt. Dabei ist neben der bei Bear-
beitungen klassischen Betrachtung der Individu-
alität und des Abstands des Arbeitsergebnisses 
zum ursprünglichen Werk im konkreten Fall 
auch der Schaffensmodus der Aneignungskunst 
zu berücksichtigen. Damit sind jedoch die Leit-
sätze der Rsp für die Qualifikation von Bearbei-
tungen auf diese Kunstrichtung nicht anwend-
bar. Speziell die Appropriation Art wird gerade 
durch die Übernahme von (Kunst-)Werken in 
eigene, neue Schöpfungen charakterisiert. Das 
Grundwerk bleibt dabei freilich bewusst erkenn-
bar, geht es doch gerade um das Zitieren, Wei-
terentwickeln und die kritische Auseinanderset-
zung mit dem schon Geschaffenen. Die Approp-
riationisten verfolgen mit der Aneignung von 
Kunstwerken nicht den Zweck, diese wirtschaft-
lich wie künstlerisch auszubeuten. Vielmehr 
werden die Kunstwerke aus strategischen, meist 
kritischen Intentionen zitiert. Die neu geschaffe-
nen Arbeitsergebnisse stellen in ihrer Gesamt-
heit regelmäßig neue, unabhängige Werke dar. 
Die kreative Eigenleistung besteht hier im 
Schaffungsprozess selbst. Dadurch erhalten die 
Ausgangswerke erst den künstlerischen und 
schließlich auch wirtschaftlichen Mehrwert. 
Wenn daher ein Künstler bspw Werbesujets 
dazu verwendet, um eine Collage zu erstellen 
und so in einem Gesamtkonzept Kritik an der 
Konsumwelt zu äußern, kann auch bei Wieder-
gabe und Erkennbarkeit einzelner Elemente 
nicht von einer bloßen Bearbeitung ausgegan-
gen werden. Hier könnte freilich der Einwand 
des Eingriffs in Urheberpersönlichkeitsrechte 
erhoben werden. Gerade die Verkehrung der 
ursprünglichen Idee und Aussage des Vorlage-
schöpfers kann als besonders verwerflich emp-
funden werden. An dieser Stelle kommen je-
doch die Parallelwertung zur Parodie, aber auch 
das Grundrecht auf Kunst- und Meinungsfreiheit 
ins Spiel (Zum Verhältnis der Kommunikations-
freiheit zum Urheberrecht unter Aufarbeitung 
der bisherigen Rsp sowie kritisch zur zurückhal-
tenden Jud Kucsko-Stadlmayer in Kucsko, urhe-
ber.recht 662 ff, 671 f.)   

Das UrhG sieht zwar auch für Parodien keine 
freie Werknutzung vor; hier erkennt die Rsp im 
neu geschaffenen Werk aber regelmäßig eine 
freie Benutzung. Ähnlich wie bei der Appropria-
tion Art wird durch die geistige Leistung des 
Parodisten dem ursprünglichen Werk ein weite-
rer, neuer Sinn gegeben. So im Einzelfall doch 
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von einer bloßen Bearbeitung ausgegangen 
wird, wird die Parodie regelmäßig als durch die 
Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt angese-
hen. Gleiches muss daher auch für Appropriati-
on Art gelten. Auch hier ist eine weitgehende 
Interessenabwägung vorzunehmen, die auch 
verfassungsrechtliche Aspekte dieser Kunstform 
berücksichtigt. Die Eigentums- und Persönlich-
keitsinteressen des Urhebers am Ursprungs-
kunstwerk sind mit jenen des Folgekünstlers auf 
freie künstlerische Betätigung sowie Meinungs-
äußerung abzuwägen. Dabei muss nach den 
allgemeinen Überlegungen des OGH ua auf die 
Art des durch das Kunstwerk eingeschränkten 
Rechts, die Schwere des Eingriffs, die Verhältnis-
mäßigkeit zum verfolgten Zweck, die Art des 
verfolgten Interesses und auf den Grad seiner 
Schutzwürdigkeit Bedacht genommen werden 
(OGH 1 Ob 26/88 unter Zitat von Berka, Die 
Freiheit der Kunst). Das Interesse an der Freiheit 
der künstlerischen Auseinandersetzung sollte 
jedenfalls dann überwiegen, wenn nur geringfü-
gige Eingriffe in das Urheberrecht ohne die Ge-
fahr merklicher wirtschaftlicher Nachteile der 
künstlerischen Entfaltungstätigkeit gegenüber-
stehen. Das ist bei der Appropriation Art aber 
regelmäßig gegeben: Die kritische Nachschöp-
fung entfremdet das Ausgangswerk und das 
Telos der ursprünglichen Arbeit, gibt ihm einen 
neuen Sinn und stellt die ursprüngliche Arbeit 
somit auf eine neue Ebene. Das alte und das 
neue Werk stehen in keiner Konkurrenz. Bislang 
hat es der einfache Gesetzgeber – bewusst oder 
unbewusst – unterlassen, eine explizite Rege-
lung zum Ausgleich der im Zuge des Schaffungs-
modus der Aneignungskunst entstehenden 
Interessenkollision zu erlassen. Die allgemeine 
Regelung für Bearbeitung ist für diese 
Kunstform nicht passend, da eine gemeinsame 
Rechteverwertung dem Telos der Appropriation 
Art zuwider läuft. Dementsprechend liegt es an 
den Gerichten, hier im Anlassfall im Zuge einer 
umfassenden Interessenabwägung passende 
Grundsätze auszuarbeiten. Bislang fehlen frei-
lich eine einschlägige Rsp und damit entspre-
chende Leitlinien. Für Künstler birgt diese Situa-
tion ein erhebliches Risiko, da über ihnen das 
scharfe Damoklesschwert des Urheberrechts 
schwebt. Aus unserer Sicht sollte sich dieses 
freilich nicht gegen den Appropriationisten 
wenden. IdR wird sein Werk eine freie Nachnut-
zung sein. Wenn nicht, kann der Schaffungsmo-
dus auf Basis der Kunst- und Meinungsfreiheit 
gerechtfertigt werden.“ 

b) Arbeiten der Gruppe Or-Om 

b1) Lanvin und Or-Om 

Wenn Sie als Modefirma das Bild1 der Firma 
LANVIN herunterladen und es auf Ihrer kom-
merziellen Webseite einlesend benützen, erhal-
ten Sie sicher Probleme. Argumente, es handle 
sich um Appropriation Art werden sicher nicht 
greifen. Auch wenn das Bild in einem neuen 
Zusammenhang, nämlich im Gefüge Ihrer Web-
seite eingelassen ist, ist die Eigentümlichkeit des 
„neuen Werkes“ keineswegs ausreichend, um 
als „freie Benutzung“ gelten zu können. Auch 
wenn Sie das Bild unverändert in der Webseite 
einer Nicht-Modefirma kommerziell benützen, 
werden rechtliche Schwierigkeiten entstehen. 

Die Gruppe Or-Om hat eine Installation mit dem 
Titel: „Fashion Unplugged und Universalseman-
tik des Eros“ präsentiert.   

http://portal.or-om.org/art/Theory/

F a s h i o n U n p l u g g e d / t a b i d / 6 4 1 4 /

Default.aspx und  www.flickr.com/groups/
fashion_unplugged/. 

Durch kritische Überschreitung der Fashionideo-
logie in eine formal und inhaltlich infinit begrün-
dete Universalsemantik wird der instrumentali-

sierte Formenkanon von Fashion aufgehoben 
und neuen, zweckfreien Feldern der Kunstäs-
thetik und Gesellschaftsveränderung geöffnet.  

In dieser Installation findet sich auch das obige, 
veränderte Bild 2 der Firma LANVIN. Handelt es 
sich bei dieser Verwendung des ursprünglichen 
Bildes 1 um eine urheberrechtlich unbedenkli-
che freie Benutzung? Wir nehmen dies mit Si-
cherheit an: Das Kunstwerk, dessen Teil das Bild 
2 darstellt, ist eine im Rahmen der Concept Art 
entwickelte Kunsttheorie mit einer Universalse-
mantik, welche alle Werke auch der Mode in 
einem neuen Universalzusammenhang einord-
net. Die Eigentümlichkeit des ursprünglichen 
Werkes der Firma LANVIN  -  in diesem Zusam-
menhang mit allen anderen Bildern eingefügt  - 
verblasst und tritt in den Hintergrund. Überdies 
ist bereits das Bild 1 im Bild 2 – unabhängig von 
dessen Position im künstlerischen Gesamtkon-
zept –  durch künstlerische Weiterführung so 
verändert, dass bereits hier die prägende Eigen-
art des ursprünglichen Werkes verblasst und in 
den Hintergrund tritt.  

b2) Digitale Zukunft der Kunstgeschichte 

Die Gruppe Or-Om hat in ihrem Manifest   
http://goo.gl/aHLFC in zweifacher Hinsicht 
eine Transformation der Erinnerungen der ge-
samten Kunstgeschichte in die digitale Zukunft 
vollzogen. 

a) Universale Zukunftsorientierung der 
Kunsttheorie 

Alle Bestände der Vergangenheit der Kunstge-
schichte, alle bisherigen Kunstrichtungen und 
Werke werden in einen neuen Universal- (Or-
Om-) Zusammenhang (Tempelmetapher unter  
http://goo.gl/qqTc4) gebracht.  

Ist die Or-Om-Kunst eine neue Kunstrichtung? 
Nein! Die Or-Om-Kunst enthält alle Richtungen 
und sieht auch, wie alle Richtungen im unendli-
chen Raum strukturiert ihren Platz in den Hallen 
und ihren Überschneidungen erhalten. Die Or-
Om-Kunst überblickt alle Partialrichtungen: ihre 
Grundlagen sind absolut unendlich. Sie liefert 
neue Grundlagen der Materie-Geist-Dualität 
und erfasst diese beiden miteinander verbunde-
nen und nebeneinander positionierten unendli-
chen Sphären als innere Teile des Absolut-
Unendlichen. 

Damit erfolgt eine Relativierung der bisherigen 
Kunstentwicklung ohne dem Partialen ein Haar 
zu krümmen! Gleichzeitig wird die Möglichkeit 
neuer Überschneidungen, Synthesen und Har-
monien aller bisherigen Formenwelten in der 
Zukunft ermöglicht. Das Bildmaterial unter  
http://www.flickr.com/groups/oromkunst/

pool/ zeigt „mehr als tausend Worte", was 
dies für die Zukunft der Kunst konkret bedeutet. 

b) Transformation des analogen Materials der 
Kunstgeschichte in die Digitale Zukunft 

Die bisherige Kunstgeschichte ist unser Materi-
al, das Internet unser Archiv analoger und digi-
taler Inhalte. Wir erschließen neue Potentiale 
der Digitalität für die künftige Universaltheorie 

der Kunst. Die Bilderfolge etwa unter http://
www.flickr.com/groups/oromkunst zeigt die 
strukturelle Basis des neuen Ansatzes. Die digi-
talen grafischen Tools ermöglichen analog nur 
äußerst schwer realisierbare neue Mixturen, 
Collagierungen, Kopierungen, Invertierungen, 
Effekte und Animationen aller Inhalte aller Rich-
tungen in einem neuen, emanzipierten Konnex. 
Diese Werke unterliegen, da der Geniekult 
ebenfalls relativiert ist, keinem Copyright oder 
CC und sind kostenloses Gemeingut. 

Auch hier liegt eindeutig gegenüber den im 
Rahmen dieses Kunstkonzeptes entwickelten 
universalen Strukturen, in welche die Werke der 
bisherigen Kunstgeschichte integriert werden, 
eine freie Benützung der Werke der bisherigen 
Kunstgeschichte vor. Es entsteht ein von diesen 
verschiedenes, selbständiges Werk . Das heißt, 
das Werk, an das es sich anlehnt, tritt vollstän-
dig in den Hintergrund.  Das auf diese Weise 
geschaffene Ergebnis, sind neue eigenständige 

Werke (  Eigentümlichkeit,  Geistige Schöp-
fung), die einen eigenen urheberrechtlichen 
Schutz genießen.  

Wie wir aber immer wieder hervorheben, bean-
spruchen wir für diese neuen Werke weder den 
Schutz des geltenden Urheberrechts © noch des 
CC. Auch werden die Werke von uns nicht kom-
merziell genutzt sondern sind Gemeingut der 
Menschheit.  

Es muss abschließend mit aller Deutlichkeit be-
tont werden: Eine Weiterbildung der Kunst über 
bestimmte Niveaus hinaus macht die Benützung 
des bisherigen Materials der Kunstgeschichte in 
der oben geschilderten Form der Integration in 
neue Strukturen unbedingt erforderlich.  

Literatur soweit nicht unter Bilderstreit I 
[1] Deutsches Urheberrechtsgesetz  

http://kb-law.info/wt_dev/kbc.php?

law=1&land=AT&lang=DE&page=14 

[2] Höhne Thomas, Jung Sascha, Koukal Ale-
xander, Streit Georg: Urheberrecht für die 
Praxis. Alles was Sie wissen müssen. Wien 
2011.  

 Das Werk hat den gewaltigen, beabsichtig-
ten Nachteil, dass kein einziges Judikat der 
Höchstgerichte ausdrücklich zitiert wird. 
Das ermöglicht den Autoren, aus den Judi-
katen abzuschreiben, ohne dass sichtbar 
wird, was eigene Formulierung und was 
Übernahme aus dem Judikat ist. Da die 
Autoren auch Klienten vor Gericht vertre-
ten, reservieren sie sich durch diese Art der 
Bearbeitung einen Wissensvorteil Anhand 
der Judikatszahlen kann nämlich auch der 
Laie sich über Suchmaschinen gut über 
Inhalte der Urteile  informieren.  

[3] Odin Kroeger, Günther Friesinger, Paul 
Lohberger, Eberhard Ortland: Geistiges 
Eigentum und Originalität. Zur Politik der 
Wissens- und Kulturproduktion. Wien 2011. 

[4] Axel Anderl, Martina Schmid: Appropriation 
Art. Im Spannungsfeld zwischen Urheber-
recht und Kunstfreiheit. 

Bild 1 Bild 2 
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Christian Zahler 

1 Das Betriebssystem Microsoft 
Windows 8 

Windows 8 ist ein Client-Betriebssystem der 
Firma Microsoft. Es erschien am 22. Oktober 
2012 und ist der Nachfolger von Windows 7. 

Windows 8 gehört zur Windows NT („new technolo-
gy“)-Produktreihe, die ursprünglich für die Busi-
ness-Verwendung entwickelt wurde und heute 
die Standard-Betriebssystem-Produktlinie von 
Microsoft darstellt. 

Interne Versionsnummern der Windows NT 6.X-
Produktreihe: 

• Windows Vista 6.0 

• Windows 7 6.1 

• Windows 8 6.2 

1.1 Editionen (SKUs, Stock Keeping Units) von 
Windows 8 

Microsoft hat sechs verschiedene Editionen auf 
den Markt gebracht. Die Editionen bauen auf 
einander auf; das bedeutet, die nächst-größere 
Edition enthält immer alle Features der 
„kleineren“ Edition. 

Windows 8 

Standardversion für Privatanwender 

• Kein Domänenbeitritt möglich 

• Media Center enthalten 

• X86 / x64-Version 

Upgrade möglich von: 

• Windows 7 Starter 

• Windows 7 Home Basic 

• Windows 7 Home Premium 

Windows 8 Professional 

Für Kleinunternehmer und „Power User“ 

• Domänenbeitritt möglich 

• Ohne Media Center, dieses ist aber 
kostenpflichtig nachrüstbar 

• x86 / x64-Version 

Upgrade möglich von: 

• Windows 7 Professional 

• Wi ndows 7 Ultimate 

Windows 8 Enterprise 

Nur in Form von Volumenslizenzen an Firmen-
kunden 

• Domänenbeitritt möglich 

• BranchCache 

• Direct Access 

• Windows To Go (Start von USB-Stick) 

• AppLocker 

• Side Loading 

• x86 / x64-Version 

Upgrade möglich von: 

• Windows 7 Enterprise 

Windows RT 

Spezialversion für Touchscreengeräte mit ARM-
Prozessoren 

• Vertrieb nur vorinstalliert 

• Microsoft Office enthalten 

• Installation von Standardanwendungen nicht 
möglich (nur Apps über den Windows Store) 

Keine Upgrademöglichkeit 

1.2 Hardwarevoraussetzungen 

Die Hardwarevoraussetzungen für den Betrieb 
von Windows 8 sind dieselben wie für Windows 
7. 

Auch für Windows 8 wird 
es ein Logo geben, das auf 
die Einhaltung bestimm-
ter Microsoft-Vorgaben 
hinweist. Das Logo 
„Certified for Windows 8 
Compatible“ wird sowohl 
für getestete Hardware 
als auch für getestete 

Software vergeben. 

2 Windows 8-Installation 

2.1 Grundsätzlicher Installationsablauf 

In allen bisherigen Windows-Versionen begann 
der zeitaufwändige Installationsvorgang mit 
einem anfänglichen Textmodus-Installations-
schritt, bei dem jede einzelne Betriebssystemda-

tei dekomprimiert und installiert wurde, alle 
Registrierungseinträge erstellt und sämtliche 
Sicherheitseinstellungen zugewiesen wurden. 
Diese Textmodus-Installationsphase gibt es seit 
Windows Vista nicht mehr. 

Stattdessen wird von der Windows 8-DVD ein 
„Mini-Betriebssystem“, Windows PE 4.0 (PE = 
Preinstallation Environment) gestartet. 

Es gibt auf der Windows 8-DVD – so wie bereits 
bei Windows Vista und Windows 7 - kein Ver-
zeichnis \i386 mit allen einzelnen Betriebssys-
temdateien, stattdessen findet man nur eine 
einzige WIM-Datei (WIM = Windows Image), die 
eine komplette (mit sysprep generalisierte) 
Installation aller Vista-Editionen enthält. Grund-
sätzlich wird dieses Image vom Setup-Pro-
gramm auf die Festplatte kopiert und danach 
angepasst. 

In der Abbildung unten ist die Struktur der 
Windows 8-DVD gut erkennbar: Im Verzeichnis 
\sources befindet sich die 2,8 GB große Datei 
install.wim, in der alle Windows 8-SKUs ent-
halten sind. 

Minimal empfohlene Hardware-
Anforderungen für Windows 8 

Architektur 32-Bit 64-Bit 

Prozessor 1-GHz-32-Bit
-Prozessor 

1-GHz-64-Bit-
Prozessor 

Arbeitsspeicher 1 GB 2 GB 

Grafikkarte DirectX-9-Grafik-Prozessor 
mit WDDM 1.0 (Aero)  

HDD freier Platz 16 GB  20 GB 

Optisches Lauf-
werk 

DVD-Laufwerk (nur zur In-
stallation von DVD/CD-
Medien)  

Struktur der Windows 8 DVD 

Windows Setup: Sprachauswahl 

Logo während des Starvorgangs 

Windows 8 
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Windows 8 gibt es auch nur in einer einzigen 
Sprachversion (einer „neutralen“ Version), die 
sprachspezifischen Komponenten werden im 
Nachhinein in das Image integriert. 

2.2 Ablauf einer beaufsichtigten 
Installation 

Im Folgenden wird die „Standard-Installation“ 
beschrieben, die mit dem Starten des Compu-
ters von einem Windows 8-Installationsmedium 
beginnt. Eventuell muss die Bootreihenfolge im 
BIOS angepasst werden. 

Zunächst wird vom Installationsmedium 
Windows PE gestartet, eine eingeschränkte 
Version von Windows 8, die nur für Installations
- und Reparaturzwecke verwendet wird. Wäh-
rend des Startvorgangs wird folgendes Logo 
angezeigt: 

Nach einiger Zeit werden Sie aufgefordert, In-
stallationssprache, Uhrzeit- und Währungsfor-
mat sowie Tastaturlayout anzugeben. 

Klicken Sie anschließend auf . 

Sie können im nächsten Schritt noch entschei-
den, ob Sie die Computerreparaturoptionen 
auswählen möchten oder ob Sie mit der Neuin-
stallation beginnen wollen. 

Für eine Neuinstallation klicken oder tippen Sie 
auf . 

Das Setup-Programm wird gestartet. 

In einem ersten Schritt wird die Produktvarian-
te geprüft und das entsprechende Aktivie-
rungsverfahren ausgewählt. Wenn Sie eine 
Retail-Version installieren, so wird die Aktivie-
rung mit Hilfe eines  durchgeführt. 

Seit Windows Vista wurde der Vorgang der 
Produktaktivierung (Windows Product Activati-
on 2.0, WPA 2.0) neu konzipiert. Es ist während 
der Installation nicht notwendig, einen Product 
Key einzugeben. In diesem Fall muss die Editi-
on festgelegt werden, die zukünftig verwendet 
werden soll. Diese Entscheidung ist endgültig 
und kann nicht korrigiert werden (außer, man 
wiederholt die Installation). Im Product Key ist 
auch die Edition gespeichert, sodass nur ein 
Product Key für die während der Installation 
gewählte Vista-Edition als gültig akzeptiert 
wird. Die gewählte Edition bleibt während 
einer „Grace Period“ (Toleranzfrist) von 30 Tagen 
voll funktionstüchtig und schaltet dann – falls 
nicht ein gültiger Product Key eingegeben wird – 
in einen reduzierten Modus zurück.  

Um fortzusetzen, müssen Sie die Lizenzbestim-
mungen akzeptieren. Klicken Sie dazu das Kon-
trollkästchen  an 
und klicken bzw. tippen Sie dann auf . 

Im nächsten Schritt wird entschieden, ob ein 
Upgrade eines bereits installierten Betriebssys-
tems oder eine Neuinstallation durchgeführt 
werden soll. Wir beschreiben hier eine Neuin-
stallation – klicken oder tippen Sie daher auf 

. 

2.2.1 Was ist der Unterschied zwischen 
Bootpartition und Systempartition? 

Das Betriebssystem schreibt seine Systemda-
ten in die Systempartition. Im Fall von 
Windows XP/2003 ist die Systempartition jene, 
die den Ordner "Windows" enthält. Installiert 
man mehrere Microsoft-Betriebssysteme auf 
einem PC (Dual-Boot bzw. Multi-Boot), so muss 
für jede Installation eine eigene Systempartiti-

on gewählt werden (zumindest ist ein eigener 
Ordner für die Systemdateien nötig, falls Sie nur 
eine Partition haben!). 

Es gibt pro System immer nur eine einzige akti-
ve Bootpartition: Auf dieser befinden sich der 
Bootsektor (im Fall von Windows 7 also auch 
die Datei BOOTMGR) und die nötigen Dateien 
zur Betriebssystemauswahl (BCD, Boot Configu-
ration Data; genaueres dazu siehe Kapitel 
"Startvorgang"!). 

Im Fall einer "Dual Boot"-Installation zweier 
Betriebssysteme kann es also durchaus vorkom-
men, dass die Bootpartition und die Systempar-
tition unterschiedlich sind. Gestartet wird je-
denfalls immer von der Bootpartition. 

Wenn Sie schon nicht auf Mehrfachinstallatio-
nen verzichten können, dann installieren Sie 
bitte immer "historisch": das älteste Betriebs-
system zuerst! Sonst kann es vorkommen, dass 
Sie das neuere Betriebssystem nicht mehr star-
ten können, weil das ältere den Bootsektor 
überschreibt! Das entstehende Problem lässt 
sich aber mit den Reparaturtools, die von der 
Windows 7-DVD gestartet werden können, 
beheben (siehe Seiten 324ff und 304ff). 

Bei diesem Schritt wird die (neue) Festplatte 
partitioniert (in logische Teile eingeteilt).  

2.2.2 Partitionierung der Festplatte 

In diesem Schritt erzeugen Sie sowohl Start- als 
auch Systempartition. 
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Wenn Sie die Partitionen selbst konfigurieren 
möchten, klicken Sie auf . 

Mit können neue Partitionen erzeugt wer-
den. 

Neu seit Windows 7 ist die Erstellung einer 
eigenen Startpartition für die Startdateien; 
damit ist es nicht mehr nötig, bei der Aktivie-
rung von BitLocker eine Umkonfiguration der 
Partitionen durchzuführen. Auch die neuen 
Möglichkeiten  und -

 nützen diese neue Konfiguration. 

Die Startpartition hat bei Windows 8 eine Größe 
von 350 MB. 

Die vom System reservierte Startpartition darf 
nicht gelöscht werden. Beim Versuch, diese zu 
löschen, wird folgender Warnhinweis angezeigt: 

2.2.3 Kopieren der Windows-Dateien und 
erster Systemstart 

An diese Basiskonfiguration schließt der eigent-
liche Installationsvorgang an. Die entsprechen-
den Images werden auf der angegebenen Sys-
tempartition extrahiert. 

Nach dem ersten regulären Start wird eine 
Reihe von abschließenden Konfigurationen 
durchgeführt. 

Im Schritt legen Sie ein Farbschema für 
den PC fest und vergeben einen Namen. 
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Es wird ein E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet mit dem 
Hinweis, die Zuordnung des neuen Computers zur Live-ID zu bestätigen. 

Im Dialog „ “ bekommt man einen Überblick über den 
Betriebssystemstatus nach der Installation (auch erreichbar mit -

).  

Nach der eigentlichen Installation wird eine Hardwarebewertung durch-
geführt. Dabei werden fünf Komponenten auf ihre Leistungsfähigkeit 
überprüft und ein Wert errechnet. Die jeweils schlechteste Bewertung 
ergibt einen Zahlenwert von 1.0, höhere Werte stellen bessere Perfor-
mance dar. 

Diese Bewertung ist wesentlich für die Verfügbarkeit bestimmter Fea-
tures: So wird die Aero Glass-Oberfläche nur dann installiert, wenn Gra-
fikkarte und 3D-Leistungsfähigkeit einem Minimalwert entsprechen. 

Hinweis: Die Erstellung des Leistungsindex kann nicht über eine Remote-
desktop-Sitzung durchgeführt werden. 
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2.3 Upgrade von Windows XP, Windows 
Vista oder Windows 7 

Obwohl von Microsoft grundsätzlich eine Neuin-
stallation empfohlen wird, ist es möglich, ausge-
hend von Windows XP SP2 oder Windows Vista 
SP1 ein In-Place-Upgrade auf Windows 8 durch-
zuführen. 

In Windows 8 gibt es keinen separat verfügba-
ren , der eine Kompatibilitäts-
prüfung des aktuellen Systems durchführt; viel-
mehr wurde dieses Feature in den Upgrade-
Prozess integriert. 

Auch das Easy Transfer-Tool, das in der Lage ist, 
Benutzereinstellungen und Daten auf ein neues 
System zu übertragen, wurde in den Setup- 
bzw. Migrationsvorgang eingebaut. 

2.3.1 In-Place-Upgrade von Windows 7 auf 
Windows 8 

Beachten Sie: 

• Beim Upgrade kann keine “eingeschränktere" 
SKU gewählt werden. So können Sie auf 
Windows 8 Pro nur von Windows 7 Home 
Premium upgraden.  

• Achten Sie darauf, dass das aktuellste Service 
Pack auf der upzugradenden Maschine 
eingespielt ist. 

Windows 7-PC starten, Windows 8-
Installationsmedium einlegen oder Windows 8-
Upgrade-Assistent starten. 

Windows 8 Upgradelizenz bei bestehender 
Windows 7-Lizenz wird im Euro-Raum € 14,99 
kosten. (In den USA denselben Betrag in USD.) 

Klicken Sie auf . Falls Sie keinen Windows 
8-Installationsdatenträger haben, so wird nun 
ein Download- und Kaufvorgang durchgeführt. 
Falls Sie Windows 8 bereits erworben haben 
und über ein Installationsmedium verfügen, so 
werden die folgenden Schritte ausgelassen. 

Sollte der Download in einem bestimmten Land nicht möglich sein, so erscheint folgende Mel-
dung: 

Ansonsten kommen Sie zum Online-Kaufvorgang: 

Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auszug der Unterlage „Microsoft Windows 2012 
Grundlagen und Domänenbetrieb“, die demnächst im IKON-Verlag erscheinen 
wird. Vorbestellungen bitte über office@ikon.co.at oder über die IKON-
Homepage http://www.ikon.at direkt an den Verlag. 
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Ohne Kaufvorgang setzen Sie mit dem folgenden Schritt fort. 

Der Punkt Installationsmedien erstellen gestattet auch die Herstellung 
eines startfähigen USB-Sticks. 
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Neustart 

Neustart 

Falls Sie angegeben haben, dass Ihre Benutzereinstellungen beibehalten 
werden sollen, wird noch folgender Schritt angezeigt und durchgeführt: 

Die weiteren Schritte entsprechen einer Vollinstallation: 

• Festlegen des Farbschemas und Computernamens 

• Freigabe aktivieren und mit Geräten verbinden 

• PC schützen und aktualisieren 

• Informationen an Microsoft übermitteln 

• Online nach Lösungen für Probleme suchen 

2.4 Hinzufügen von Windows Media Center 

Installieren von Media Center: 

Neustart 
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2.5 Windows 8-Lizenzierung und Produktaktivierung 

Unter Windows Vista wurde der Vorgang der Produktaktivierung 
 neu konzipiert. Es ist während 

der Installation nicht notwendig, einen  einzugeben. In die-
sem Fall muss die Edition festgelegt werden, die zukünftig verwendet 
werden soll. Diese Entscheidung ist endgültig und kann nicht korrigiert 
werden (außer, man wiederholt die Installation). Im Product Key ist auch 
die Edition gespeichert, sodass nur ein Product Key für die während der 
Installation gewählte Windows 7-Edition als gültig akzeptiert wird. Die 
gewählte Edition bleibt während einer „Grace Period“ von 30 Tagen voll 
funktionstüchtig und schaltet dann – falls nicht ein gültiger Product Key 
eingegeben wird – in einen reduzierten Modus zurück. 

Innerhalb von 30 Tagen also muss von den Systemeigenschaften aus die 
Produktaktivierung durchgeführt werden. Diese ist – wie bisher – telefo-
nisch oder übers Internet möglich. 

Man unterscheidet zwei grundlegend verschiedene Lizenzierungsvarian-
ten: 

• Einzellizenzen: dürfen auf einem PC installiert werden 

• Volumenslizenzen: In diesem Fall wird ein und derselbe Product Key 
zur Aktivierung mehrerer Windows-Computer verwendet. 

2.5.1 Aktivierung von Einzellizenzen 

Telefonische Aktivierung oder Lizenzänderung: 

Nach einem bestimmten Zeitraum läuft die Toleranzfrist für die Pro-
duktaktivierung ab; es wird nach der Anmeldung folgende Meldung 
angezeigt: 

Wenn Sie auf klicken, so haben Sie die Möglich-
keit, eine andere Seriennummer einzugeben: 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der telefonischen Aktivierung. Hier 
müssen Sie die im Screenshot angegebene Telefonnummer wählen. Es 
meldet sich ein Tonbanddienst, der schrittweise Anleitungen zur Aktivie-
rung mitteilt. Es muss dazu die 54stellige Installations-ID über die Num-
merntasten des Telefons eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt in 9 
Gruppen zu jeweils 6 Ziffern. Das Telefonsystem gibt dann einen eben-
falls 54stelligen Freischaltcode bekannt. Falls das Telefonsystem die Akti-
vierung nicht durchführen kann, werden Sie zu einem Microsoft-
Mitarbeiter verbunden. 

Wenn die Lizenzinformationen erfolgreich geändert wurden, so muss der 
PC neu gestartet werden: 
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3 Highlights der Windows 8-Oberfläche 

3.1 Metro-Oberfläche 

Die augenfälligste Änderung in Windows 8 ist 
die sogenannte "Metro-Oberfläche", die in 
erster Linie für die Bedienung mit Touch-
screens entwickelt wurde. 

Die Metro-Oberfläche zeigt sich zunächst in 
Form des Startbildschirms. Dieser besteht aus 
Kacheln, wobei jeder Kachel einer Anwendung 
entspricht. Die Anwendungen heißen nun – in 
Anlehnung zu den Anwendungen auf Smart-
phones – Apps (Kurzform von engl. 

). 

Der klassische Desktop ist ebenfalls als App 
aufrufbar. 

Tastenkombinationen zur Navigation ohne 
Touchscreen: 

Windows Metro-Startbildschirm 

Windows + «X» Links unten wird eine Art 
"Übersichtsmenü" angezeigt 

Windows + «R» Ausführen 

Windows + «E» Windows-Explorer starten 

Windows + «C» Charms anzeigen 

3.2 Klassischer Desktop  

Der klassische Desktop existiert nach wie vor. 
Er dient als Oberfläche für Anwendungen, die 
sich nicht optimal für die Bedienung mit Stift 
oder Berührung eignen – etwa auch die Office-
Palette. 

Auffällig ist, dass das  nicht mehr exis-
tiert. Es wurde durch den  ersetzt. 

3.2.1 Ersatz für das Startmenü 

Als Ersatz für das Startmenü sieht Microsoft 
den - . Vorhandene Apps kön-
nen jederzeit als Symbol auf den Startbild-
schirm gebracht werden oder auch an die Task-
leiste angeheftet werden. 

Beispiel: Wir wollen das Programm "Paint" am 
Startbildschirm zur Verfügung haben. Dazu 
benutzen wir die Suchfunktion, die über den 
Charm-Bereich erreichbar ist. Tippen Sie auf 
das Suchen-Charm. 

Tragen Sie die Bezeichnung  
in das Eingabefeld ein und kli-
cken oder tippen Sie auf die 
Lupe. 

Sie erhalten sofort ein Ergebnis, nämlich das 
gewünschte App . 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die 
gefundene Applikation. Am unteren Bild-
schirmrand erscheinen nun folgende Symbole: 

Um das Paint-App an den Startbildschirm anzu-
heften, tippen oder klicken Sie auf das erste 
Symbol . Wollen Sie das Paint-
App als Symbol in der Taskleiste sehen, so tip-
pen oder klicken Sie auf das zweite Symbol 

. 
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Ergebnis: Das Paint-App ist als Kachel am Start-
bildschirm sichtbar. 

Paint ist außerdem als Symbol in der Taskleiste 
verfügbar. 

Wenn Sie die Kachel für Paint nicht mehr benö-
tigen, so gehen Sie genauso vor – die ersten 
beiden Symbole haben sich automatisch ange-
passt: 

Die Taskleiste eine Reihe neuer Möglichkeiten. 
So ist es beispielsweise möglich, neue Symbol-
leisten zu erstellen.  

Wir zeigen als Beispiel, wie mit Hilfe einer neu-
en Symbolleiste eine Art "Startmenü" selbst 
nachgebaut werden kann. 

Starten Sie den Windows Explorer. In der Regis-
terkarte  aktivieren Sie das Kontrollkäst-
chen . 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die 
Taskleiste und wählen Sie das Kontextmenü 

 aus. 

Es erscheint ein Dialog, in welchem Sie einen 
Ordner auswählen können. Wählen Sie den 
Ordner 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start

Menu: 

Klicken Sie auf . Ergebnis: 

Es gibt mehrere Drittanbieter-Apps, die den Startbutton bzw. das Startmenü rekonstruieren: 

• ViStart 7 

• Start 8 (Stardock) 

• Classic Shell 

Ob Microsoft die Funktion dieser eigentlich für Windows Vista entwickelten Anwendungen wei-
ter unterstützt, bleibt abzuwarten. 

3.2.2 Direkt zum Desktop booten 

Wenn Windows 8 startet, gelangen Sie normalerweise immer zum Metro-Startbildschirm. Nur 
wenn Sie mit zwei Bildschirmen arbeiten, wird auf dem einen Bildschirm der Metro-
Startbildschirm und auf dem anderen der klassische Desktop angezeigt. 

Es ist möglich, das Anzeigen des Startbildschirms beim Bootvorgang zu vermeiden. 

Erstellen Sie mit Notepad folgende Textdatei: 

[Shell] 

Command=2 

IconFile=Explorer.exe,3 

[Taskbar] 

Command=ToggleDesktop 

Speichern Sie diese Datei unter dem Namen BootToDesktop.scf (wichtig: Endung scf beach-
ten!). 

Rufen Sie die Aufgabenplanung (engl. Task-Scheduler) auf. Erstellen Sie eine neue Aufgabe. 

Erstellen Sie einen neuen Trigger. Konfigurieren Sie  auf den Wert . 

Klicken Sie auf . 

In der Registerkarte  verweisen Sie auf die gespeicherte SCF-Datei. 

3.3 Anmeldung mit LiveID 

Neu ist die Möglichkeit, sich mit Hilfe einer 
bestehenden Windows Live ID am System 
anzumelden. 

In diesem Fall wird beispielsweise SkyDrive 
direkt in den Windows-Explorer eingebunden. 
SkyDrive ist eine cloudbasierte Speicher-
plattform und bietet kostenfrei 7 GB Online-
Speicherplatz. 
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3.4 Suchfunktion 

Die Suchfunktion ist über das Charm  
erreichbar. 

3.5 PowerShell 3.0 

Integrierter Bestandteil von Windows 8 und 
Windows Server 2012 ist die neue Version der 
PowerShell.  

Die PowerShell kann im Verwaltungsmenü auf-
gerufen werden und benötigt erhöhte Rechte 

. 

Beim ersten Start wird versucht, Module zu 
importieren. Falls eine Fehlermeldung auftritt, 
so müssen Sie möglicherweise zuerst die Aus-
führung unsignierter Powershell-Skripts erlau-
ben: 

Set-ExecutionPolicy Unrestricted 

Ab dann können alle PowerShell-Cmdlets und –
Skripts problemlos ausgeführt werden. 

Seit PowerShell 2.0 gibt es die Remoting-Funktionalität. Das bedeutet, dass Powershell-Befehle 
lokal eingegeben werden, aber auf einem anderen PC (oder mehreren anderen PCs) ausgeführt 
werden können. Dieses neue Feature beruht auf WinRM . 

Anfänger tun sich meist mit der Syntax in der PowerShell etwas schwer. Daher gibt es nun ein neu-
es CmdLet Show-Command, mit dem ein grafisches Dialogfeld angezeigt wird, in das die einzelnen 
Parameter eingetragen werden können. 

Beispiel 
PS C:\> Show-Command Get-Process 

liefert eine Eingabehilfe für das CmdLet Get-Process: 

Die seit Windows 7 verfügbare PowerShell ISE  wurde weiterent-
wickelt. Sie dient zum bequemen Suchen und Ausführen von PowerShell-CmdLets.  

Fortsetzung 
Die Einführung über das Arbeiten mit Windows 8 ist an dieser Stelle ab-
geschlossen. Auf der folgenden Seite 25 finden Sie das Inhaltsverzeichnis 
zum vollständigen Skriptum, das auch eine Lerngrundlage für eine Micro-
soft-Zertifizierung (siehe Seite 26) darstellt. 

Die Abschnitte über „unbeaufsichtigte Installation“ und „Virtualisierung“ 
haben in der gedruckten Ausgaben keinen Platz mehr gefunden und sind 
in einem PDF-Anhang bei der Online-Version dieser Ausgabe zu finden. 

Weitergehende Informationen  

• Für Anwender 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-8/release-preview  

• für Administratoren  

http://technet.microsoft.com/de-de/windows/ 

http://technet.microsoft.com/de-de/library/ 

• für Programmentwickler 

http://msdn.microsoft.com/de-de/ms348103  

http://msdn.microsoft.com/de-de/library/  

http://msdn.microsoft.com/de-de/bb188199.aspx  

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-8/release-preview
http://technet.microsoft.com/de-de/windows/hh771457
http://technet.microsoft.com/
http://msdn.microsoft.com/de-de/ms348103
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/
http://msdn.microsoft.com/de-de/bb188199.aspx
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1 Das Betriebssystem Microsoft Windows 8 
1.1 Editionen (SKUs, Stock Keeping Units) von Windows 8 
1.2 Übersicht: Neue Features in Windows 8 
1.3 Hardwarevoraussetzungen 
1.4 Architektur von Windows 

2 Informationsquellen im Internet 
2.1 Knowledge Base 
2.2 Whitepapers 
2.3 Community Blogs 

3 Windows 8-Installation 
3.1 Grundsätzlicher Installationsablauf 
3.2 Ablauf einer beaufsichtigten Installation 
3.3 Upgrade von Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 
3.4 Hinzufügen von Windows Media Center 
3.5 Windows 8-Lizenzierung und Produktaktivierung 
3.6 Unbeaufsichtigte Installation – Überblick *) 
3.7 Unbeaufsichtigte Installation von DVD mit XML-Antwortdatei *) 
3.8 Erstellen benutzerdefinierter Windows-Images mit DISM 
3.9 oscdimg 
3.10 imageX 
3.11 User State Migration Tool 4.0 
3.12 Erstellen von Images mit Drittanbieter-Tools („Klonen“) 

4 Highlights der Windows 8-Oberfläche 
4.1 Metro-Oberfläche 
4.2 Klassischer Desktop 
4.3 Arbeiten mit Fenstern, Aero-Effekte 
4.4 Bibliotheken (engl. Libraries) 
4.5 Taskleiste und Sprunglisten 
4.6 Suchfunktion 
4.7 Federated Search 
4.8 Mathematik-Eingabebereich 
4.9 Gadgets (Minianwendungen) 
4.10 Internet Explorer 10 
4.11 Verbindung zu Projektoren und Netzwerkprojektoren 

5 Windows 8-Verwaltung 
5.1 Systemsteuerung (engl. Control Panel) 
5.2 Microsoft Management Console (MMC) 
5.3 PowerShell 3.0 
5.4 Registry (Registrierungsdatenbank) 

6 Windows 8 im Netzwerk 
6.1 Netzwerk-Grundlagen, wichtige Begriffe 
6.2 Konfiguration der Netzwerkkarte: IP-Adressen 
6.3 Netzwerkstandort und Firewallprofile 
6.4 Heimnetzwerk und Heimnetzgruppe (Homegroup) 
6.5 Arbeitsgruppenbetrieb 
6.6 Active Directory-Domänenbetrieb 
6.7 Kennwörter (Passwords) 
6.8 Computer sperren 
6.9 Security Principals 
6.10 Arten von Benutzerkonten 
6.11 Standardmäßige Benutzerverwaltung (Windows 7 Home-

Methode) 
6.12 Vollständige Benutzerverwaltung lokaler Benutzer 
6.13 Lokale Gruppen 
6.14 UAC (Benutzerkontosteuerung, User Account Control) 
6.15 Netzwerkerkennung und Freigaben 
6.16 NTFS-Berechtigungen 
6.17 Benutzerprofile 
6.18 Task- und Prozessverwaltung 

6.19 Remotedesktop 
6.20 Remoteunterstützung 
6.21 Microsoft SharedView 

7 Windows 8-Features mit Windows Server 2012 
7.1 BranchCache 
7.2 DirectAccess 
7.3 VPN-Verbindungswiederherstellung 
7.4 Mobiles Breitband 
7.5 URL-basierter QoS 
7.6 DNS-Sicherheitserweiterungen 

8 Drucker 
8.1 Ablauf des Druckvorgangs8.2 Einrichten eines lokalen Drucker-

objekts 
8.3 Erzeugen eines TCP/IP-Druckeranschlusses 
8.4 Druckserver konfigurieren 
8.5 Druckeinstellungen 
8.6 Einrichten eines Druckerpools 
8.7 Erweiterte Druckereigenschaften 
8.8 Berechtigungen für logische Druckerobjekte 
8.9 Zuordnen von Druckern zu Netzwerkstandorten 

9 Datenträgerverwaltung, Startvorgang und 
Notfallwiederherstellung 

9.1 Tools zur Verwaltung von Festplatten 
9.2 Startvorgang von Windows 8 
9.3 Booten von VHD 
9.4 Boot-Optionen 
9.5 Backup und Restore, Notfallwiederherstellung 
9.6 Windows-Wiederherstellungsumgebung (Windows RE, 

Windows Recovery Environment) 
9.7 Systemeigenschaften 
9.8 Verwaltungs- und Überwachungstools 
9.9 Problembehandlung 
9.10 Treiber und Hardware-Installation 
9.11 Debugging Blue Screens 

10 Windows 8-Sicherheitseinstellungen 
10.1 Windows Update 
10.2 Windows Firewall 
10.3 Antivirenprogramme 
10.4 Windows Defender 
10.5 BitLocker Drive Encryption 
10.6 BitLocker-to-Go 
10.7 Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 
10.8 AppLocker 

11 Virtualisierung – Client Hyper-V *) 

12 ANHANG: Bedienung der Tastatur 
12.1 Wichtige Tasten 
12.2 Allgemeine Tastenkombinationen 
12.3 Kombinationen aus Tastatur- und Maustasten bei Desktop-

Elementen 
12.4 Tastenkombinationen für Dialogfelder 
12.5 Navigation im Microsoft Internet Explorer 
12.6 Tastenkombinationen für Eingabehilfen 
12.7 Tastenkombinationen für den Windows Explorer 
12.8 Tastenkombinationen für die Zeichentabelle 
12.9 Microsoft Management Console: Hauptfenster-

Tastenkombinationen 
12.10 Microsoft Management Console: Konsolenfenster-

Tastenkombinationen 
12.11 Navigation bei Remotedesktop-Verbindungen 

„Windows 8 Administration“ - Inhalt 
Christian Zahler 

Das komplette Skriptum „Microsoft Windows 8 Administration“ können Sie direkt beim Autor, Mag. Christi-
an Zahler (office@zahler.at) bestellen. Preis: 39,90 Euro (inklusive 10% MWSt. und zuzüglich Versandkosten) 
Hervorgehobene Abschnitte sind in dieser PCNEWS-131 Seiten 13-24 enthalten.  
Mit *) markierte Abschnitte finden Sie bei der Webversion dieses Artikels im PDF-Format. 

*) bei der Webversion dieses Artikels im PDF-Format 
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Microsoft Certified Professional-Programm 
Christian Zahler 

Natürlich ist es möglich, diese Arbeitsunterlage 
für die Vorbereitung auf die entsprechende 

‐Prüfung 70‐687 
zu verwenden. 

Sie erreichen bei bestandener Prüfung den 
Zertifizierungsstatus 

(MCTS). 

Bedenken Sie aber bei der Vorbereitung: 

• Diese Unterlage stellt keine explizite 
"Prüfungsvorbereitung" im Sinne eines kom-
mentierten Fragenkatalogs dar. 

• Die Themen der MCP-Prüfungsfragen ge-
horchen dem von Microsoft veröffentlichten 
Syllabus. Dieser ist auf der Seite 
www.microsoft.com/traincert in der 
jeweils aktuellen Form abrufbar und kann von 
Microsoft ohne vorhergehende Ankündigung 
jederzeit geändert werden. 

• Ohne ausgiebige praktische Beschäftigung 
mit Windows 7 beziehungsweise Windows 8 
und dem Studium zusätzlicher Whitepapers 
ist ein erfolgreicher Abschluss der Prüfung 
nicht sehr wahrscheinlich. 

Die MCP-Prüfungen können bei jedem Promet-
ric Testing Center (www.prometric.com) absol-
viert werden und stehen oft in mehreren Spra-
chen zur Verfügung. 

Der Standardpreis pro Prüfung beträgt etwa € 
140, wobei es immer wieder spezielle Aktionen 
wie den beliebten gibt (hier kön-
nen Sie noch einmal gratis antreten, falls Sie die 
Prüfung beim ersten Antritt nicht geschafft 
haben sollten). 

Wichtig 

• Geben Sie bitte bei der Prüfungsanmeldung 
unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse be-
kannt. 

• Nehmen Sie zur Prüfung selbst zwei 
Ausweise mit: einen mit einem aktuellen 
Portraitfoto (Reisepass, Führerschein etc.) 
und einen zweiten Ausweis mit Ihrer 
Unterschrift. 

MCP Member Site, MCP-Zertifikate 
Nach der erfolgreichen Ablegung der ersten 
MCP-Prüfung erhalten Sie einen Zugang zur 
sogenannten Über diese 
Website können Sie auch Ihre Zertifikate herun-
terladen. 

Beim erstmaligen Einstieg muss eine Freischal-
tung durchgeführt werden, für die Sie einen 
Freischaltcode benötigen. Diesen Code erhalten 
Sie normalerweise automatisch per E-Mail eini-
ge Tage nach erfolgreicher Absolvierung der 
ersten MCP-Prüfung. 

Wenn Sie keinen Freischaltcode erhalten oder 
andere Fragen zu Ihrem -
haben, dann kontaktieren Sie das zuständige 
RSC : 

(0800) 281102 (für Österreich) 

Navigieren Sie zunächst auf http://
www.microsoft.com/learning/  

Klicken Sie auf  

Klicken Sie auf die Schaltfläche  

Wenn Sie noch keine Microsoft Passport oder Microsoft Live ID haben, klicken Sie auf „ : 

Mit einer bestehenden Live ID melden Sie 
sich auf der rechten Seite einfach an: 
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http://www.microsoft.com/austria/blogs/  Alle Blogs von Microsoft Österreich 

http://wiki.winboard.org Interessante Artikelsammlung mit gut verständli-
chen Windows-Tutorials, speziell „Winboard 
FAQ“. 

http://www.windowsblog.at Windows 7 Blog von Microsoft Österreich 

http://www.vista-blog.de/   

http://blogs.technet.com/sieben/ Windows 7 Blog von Ralf M. Schnell  

Sie werden nun aufgefordert, einen Freischalt-
code (  und ) 
einzugeben. Üblicherweise wird dieser Frei-
schaltcode per E-Mail nach der ersten bestan-
denen MCP-Prüfung zugesandt.  

Sie müssen die Aktivierung innerhalb von 90 
Tagen durchführen, sonst verfällt das Kennwort. 

Sollten Sie diesen Code nicht erhalten haben 
oder bereits mehr als 90 Tage seit dem Mail 
vergangen sein, so rufen Sie das 

 an und halten Ihre 
 (steht auf dem Prüfungsergebnis-

blatt!) bereit. Sie können dann telefonisch einen 
neuen Aktivierungscode anfordern.  

Die Eingabe dieses Codes ist nur beim ersten 
Einstieg in die MCP Member Site nötig.  

Zertifikate und Willkommenspakete 
Wichtig: Zertifikate werden nicht automatisch 
zugesandt! 

Zertifikate sind kostenlos zum Download verfüg-
bar. 

Möchte man eine ausgedruckte Version bestel-
len, so sind Kreditkarteninformationen für die 
Bezahlung der Bearbeitungsgebühren anzuge-
ben (im Moment nicht möglich). 

Transcript 
Ein Transcript ist eine Auflistung aller bestande-
nen MCP-Prüfungen und Zertifizierungsstufen. 
Sie können das Transcript im XPS- und PDF-
Format downloaden. 

Freischaltcode eingeben 

Zusendung des Freischaltcodes 
per Mail 

Hier ist eine nochmalige Anmeldung erforder-
lich: 

Quellen 
Diese Unterlage stellt kein offizielles Microsoft-Trainingsmaterial dar. Speziell möchte ich beto-
nen, dass hier nichts Neues erfunden wurde. In einer Schulungsunterlage geht es darum, beste-
hende Informationen didaktisch aufzubereiten.  

Primärquellen sind daher die entsprechenden Produktdokumentationen, Informations- und Hilfe-
seiten des Herstellers, die nicht an jeder Stelle explizit zitiert wurden. 

Für IT-Grundlagenwissen wurde gegebenenfalls auch http://de.wikipedia.org herangezogen. 
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Installation 

• Wie zuletzt von Windows 7 gewohnt, und 
subjektiv noch etwas schneller. Windows 8 
hat ziemlich viele/gute eingebaute Treiber. 
Auf meinem relativ komplexen Asus-
Motherboard basierten Desktop wurden ALLE 
Geräte automatisch erkannt (inklusive dem 
über WLAN angeschlossenen HP Drucker). 

• Wichtig! Wie schon bei Windows 7 sollte das 
System im BIOS auf AHCI-Modus (die neue 
Art der Kommunikation mit den Harddisks) 
gestellt sein. Das bringt Geschwindigkeits- 
und Leistungsvorteile (speziell bei Flash-
Disks/SSD). 

• Apple Mac/Macbook – hier ist das etwas 
diffiziler - Windows8 installiert, aber nicht 
optimal. Die Apple-eigenen Treiber 
(Bootcamp) gibt’s momentan (Stand 24.9.) 
noch nicht für Windows 8. Die Windows 7 
Treiber laufen zwar, aber nicht optimal 
(verzögern den Systemstart und das Ausschal-
ten). Und leider unterstützt Apple AHCI nicht 
für „Fremdbetriebssysteme“ wie Windows 
(bleibt MacOS vorbehalten). 

Geschwindigkeit 

• Windows 8 mit den eingebauten / Microsoft-
gelieferten Treibern (sehr viele!) ist extrem 
schnell. Bringt nach meiner Meinung selbst zu 
einem perfekt aufgesetzten Windows7 Sys-
tem deutlich merkbare Geschwindigkeitsvor-
teile. Beim Einschalten des PCs gibt‘s den 
ersten „wow“-Effekt, er ist nahezu sofort 
„da“. 

• Am Mac/MacBook ist das etwas Diffiziler - 
Windows8 läuft gut, aber nicht optimal. Die 
Apple-eigenen Treiber sind nicht optimal und 
AHCI wird nicht unterstützt. Das macht 
Windows langsamer und erschwert auch den 
Umgang mit Flash-Disks/SSDs (ermöglicht, 
kein „trim“ - siehe später). Damit ist ein 
„natives“ Windows8 auf dem Mac zwar mög-
lich, aber langsamer als ein virtuelles 
Windows unter MacOS (das darf nämlich 
dann mit der Mac-Hardware direkt/optimal 
„sprechen“). OK, anscheinend will Apple uns 
zeigen, dass am Mac halt MacOS besser ist. 
Apple geht dort aber auch so weit, dass selbst 
unter MacOS bei Fremdhersteller-SSDs nor-
malerweise kein trim-Kommando (siehe spä-
ter) verwendet wird und die damit dann lang-
samer sind (mein Verdacht: vielleicht um 
eigene/teurere SSDs zu verkaufen?). 

Der neue Look/Startbildschirm  

• Ich habe ihn zuerst mal gehasst und per Pro-
gramm abgeschaltet/auf ein Start Menü 
umgebaut (mit „Start8“). Warum soll ich mich 
umgewöhnen? Ich bin das Herrl, Windows 
hat zu parieren! Ich bin eigentlich total doku-
mentenzentrisch und nicht aufgabenorien-
tiert - ich starte kein Word, ich mache ein 
neues Word-Dokument oder bearbeite ein 
bestehendes. Oder so hab ich geglaubt. 

• Nach einigem Überlegen find ich den Start-
bildschirm inzwischen (zusammen mit den 
Poweruser-Menüs in der linken unteren Ecke) 
eh toll und hab ihn nach zwei Tagen wieder 
eingeschaltet. Ich vermiss das „Start“ nun 
überhaupt nicht mehr. Eigentlich bin ich näm-
lich mehr aufgabenorientiert als ich dachte. 
Ich mache E-Mail, bearbeite meine Termine, 
surfe, bearbeite Bilder,... - mehr Aufgaben 
und viel weniger Dokumente als ich dachte. 
Ja, es ist eine Umstellung, aber eine die mich 
kaum Zeit kostete und mir letztendlich was 
bringt. 

• OK, über die Optik der eckigen Kacheln kann 
man streiten, ich hab mich d‘ran gewöhnt. 
Finde – im Gegensatz zu Apple-Geräten – die 
„Live“ Anzeige zum Beispiel von Terminen, 
Nachrichten oder dem Wetter noch sehr 
übersichtlich. Apple mag zwar angenehm 
runde Ecken haben, praktischer sind die 
„Live“-Kacheln aber schon ... 

• Hab vorgestern den Härtetest gemacht - un-
seren großen Desktop, auf dem auch gele-
gentlich meine Frau arbeitet, umgestellt. 
Meine Frau ist noch mehr - no-nonsense als 
ich. Sie hasst Zeitdiebe (Umstellungen, die nix 
bringen). Nach fünf Minuten Erklärung von 
mir meinte sie aber - OK, ist gut/einfach, 
bringt mir was. Sie ist nämlich noch mehr 
aufgabenorientiert als ich. Sie will E-Mals 
anschauen/senden, das Wetter, Terminüber-
blick,... - der Startbildschirm ist da ideal. Und 
dass sie einfach mit der Windows-Taste dort-
hin zurückkehrt ist klar. 

Features 
Ich finde die Detailänderungen super. Meine 
Favoriten: 

• der neue Task-Manager 

• der Explorer - bei Bedarf viel mehr an Infor-
mationen beim Kopieren, bietet nun eine 
Kopierpausemöglichkeit,... 

• das Login per Hotmail,... Account - damit sind 
z.B. meine Einstellungen auf allen PCs gleich 
(ohne Zusatzsoftware) 

Flash-Disks (SSDs) 
Hier noch eine kleine Erklärung dazu aus meiner 
Sicht. Mit der Umstellung auf Windows 8 hab 
ich mir auf meinem Laptop nun auch eine SSD 
gegönnt.  

Warum Flash-Disk? 

• SSDs haben keine mechanisch bewegten 
Teile, sind damit stoßunempfindlich, robust 
und haben eine weit höhere Lesegeschwin-
digkeit. Laptopfestplatten sind damit schnel-
ler als die schnelle „Velociraptor“ Platte in 
meinem Desktop. 

• Die Preise sind inzwischen recht attraktiv - ich 
hab eine sehr schnelle 480GB in meinem 
Laptop, kostete etwas über EUR 400 

• SSDs sind weit stromsparender (bewegen 
keine Platten/Lesearme mit hoher Geschwin-
digkeit) und haben keine Hochlaufzeit. 

• Flash hat aber eine begrenzte Lebensdauer 
bezüglich der Anzahl an Schreibvorgängen. 
Damit hält die SSD eventuell auch nicht viel 
länger als eine konventionelle Harddisk. 

SSDs sind aber ANDERS zu behandeln als klas-
sische Harddisks 

• Das Defragmentieren ist unnötig - auch wenn 
die Datenblöcke verteilt sind, es ist kein Lese-
kopf zu bewegen bzw. keine Plattenrotation 
abzuwarten. Im Gegenteil, das zusätzliche 
Schreiben des Defragmentieren kostet Re-
chenzeit und verkürzt eventuell die SSD-
Lebensdauer. Windows schaltet es daher ab. 

• Wenn SSDs vom Betriebssystem wie Hard-
disks verwendet werden, altern sie. Das 
heißt, sie werden nach intensivem Gebrauch 
langsamer. Warum? Sie brauchen eigentlich 
vom Betriebssystem „trim“ Kommandos! 

„TRIM“ - was ist das?  

• SSDs haben intern Flash Speicher. Flash Spei-
cher sind aus der EPROM Technologie ent-
standen. Bloß wird anders als beim EPROM 
kein UV-Licht zum Löschen des Festspeichers 
verwendet, sondern das passiert elektrisch - 
daher auch den Name „Flash“. Das heißt aber 
anders als beim RAM und auch bei normalen 
Festplatten, können SSDs (Flash-Speicher!) 
nicht einfach geschrieben werden, sondern 
brauchen vor dem eigentlichen Schreiben 
auch noch ein Löschen. 

• Bisher war es der Festplatte total egal, wenn 
das Betriebssystem eine Datei gelöscht hat. 
Es hat nur das Betriebssystem die Speicher-
blöcke zur Wiederverwendung für sich selber 
markiert. Eine SSD hätte aber gerne die Infor-
mation, dass gewisse Blöcke nicht mehr mit 
Daten gefüllt sind, um sie bei Leerlauf dann 
selbständig löschen und damit fürs schnelle 
Wiederverwenden vorbereiten zu können. 
Eben diese Kommunikation zwischen Be-
triebssystem und Harddisk heißt „trim“ (auf 
Wienerisch - zurechtstutzen). Damit sagt 
Windows (es kann das seit Vista) dann der 
SSD, dass es manche Blöcke nun nicht mehr 
braucht, und die fürs nächste Schreiben vor-
bereitet werden können (was immer dann die 
SSD damit macht).  

• Windows unterstützt zwar Trim, muss aber 
mit der SSD gut kommunizieren können, d.h. 
soweit ich weiß, geht das nur per AHCI. AHCI 
wird bei PCs im BIOS eingeschaltet (sonst 
spricht der PC mit der Harddisk meist „nur“ 
das alte IDE-Softwareprotokoll). AHCI unter-
stützt eine bessere/schnellere Kommunikati-
on und funktioniert auf den meisten moder-
nen PCs - bloß nicht auf Macs/MacBooks, hier 
„kastriert“ Apple das unter Non-MacOS-
Betriebssystemen und erzwingt IDE-Mode. Es 
gibt einen „Hack“ für den Mac, um ihn nach 
dem Starten in den AHCI-Modus zu bringen, 
der funktioniert aber leider nicht beim 

/Aufwachen, ist damit für 
Laptops bzw. Energieeffizienz total unbrauch-
bar… 

Erfahrungen aus zwei Wochen Windows 8 
Andreas Kunar 
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Münzen abwiegen 
Notation: 

X...Münze mit unbekanntem Gewicht 

R...Münze mit richtigem Gewicht 

L...Münze, die möglicherweise leichter als das 
Soll-Gewicht ist 

S...Münze, die möglicherweise schwerer ist 

Zuerst legt er vier Münzen auf jede Waagschale 
und wiegt. 

XXXX-XXXX 

Fall 1 

Die Waage ist im Gleichgewicht. Die fehlerhafte 
Münze befindet sich sicher unter den übrigen 
vier Münzen. Von diesen legt er je eine auf jede 
Schale. X-X Ist die Waage nun im Gleichgewicht, 
kommen nur mehr zwei Münzen in Frage, ist sie 
im Ungleichgewicht, kommen nur mehr die 
beiden Münzen in Frage, die aktuell auf der 
Waage liegen. In jedem Fall genügt ein dritter 
Wiegevorgang X-R (bzw. L-R oder S-R), um zu 
entscheiden, welche Münze fehlerhaft ist.  

Fall 2 

Die Waage ist nach dem ersten Wiegevorgang 
im Ungleichgewicht. Nun hat der Angestellte 3 
Gruppen von Münzen vier R, vier L und vier S. 
(Die Waagschale, die beim Wiegen oben war, 
enthält die L-Münzen, die andere die S-
Münzen.) Der zweite Wiegevorgang sieht dann 
so aus: LSSS-SRRR 

Ist nun die linke Seite schwerer, dann muss die 
fehlerhafte Münze unter den linken drei S sein. 
Dann kann der Angestellte S-S wiegen, und ist 
fertig. Ist hingegen die rechte Seite schwerer, so 
ist die fehlerhafte Münze entweder die linke L-
Münze oder die rechte S-Münze. Auch hier 
genügt einmal Wiegen (L-R oder S-R), um die 
gesuchte Münze ausfindig zu machen. 

Wenn die Waage nach dem zweiten Mal 
Wiegen (LSSS-SRRR) allerdings im Gleichgewicht 
ist, so befindet sich die fehlerhafte Münze unter 
den drei L-Münzen, die hier gar nicht gewogen 
wurden. Und wieder reicht ein letztes Mal 
Wiegen (L-L), um besagte Münze zu finden. (Ist 
L-L im Gleichgewicht, so ist die fehlerhafte 
Münze das dritte L, bei Ungleichgewicht ist die 
gesuchte Münze auf der leichteren Seite zu 
finden.) 

TIPP: Zur Fallunterscheidung ein Baumdia-
gramm zeichnen hilft bei eventuellen Un-
klarheiten.  

Ein Bild aufhängen 
Das Werk des Mathematikers ist hier skizziert. 
Überlegt man sich kurz, was passiert, wenn man 
einen Nagel heraus ziehen würde, ist es klar, 
dass diese Art der Wicklung eine Lösung dar-
stellt. Allerdings ist es nicht die einzige. Um die 
Lösung und den Weg zu anderen Lösungen bes-
ser zu verstehen, bezeichnen wir Wicklungen 
um den linken Nagel mit „L“, um den rechten 
Nagel mit „R“. Erfolgt die Wicklung gegen den 
Uhrzeigersinn, nennen wir sie +R beziehungs-
weise +L. Erfolgt sie im Uhrzeigersinn, so be-

zeichnen wir sie mit -R oder -L, je nachdem, um 
welchen Nagel es sich handelt. Verfolgt man die 
Schnur in der Skizze von der linken bis zur rech-
ten Ecke, so sind die Wicklungen: 

-L +R +L -R 

Wir erkennen, dass die „Summe“ hier Null ist. 
Das muss so sein, denn wenn man z.B. den lin-
ken Nagel herauszieht, kommt es nur mehr auf 
die R's an. Diese R-Wicklungen müssen sich 
vollständig auflösen, also quasi „wegkürzen“. 
Außerdem treten die Wicklungen +L und -L 
nicht direkt hintereinander auf. Das entspräche 
ja einer Wicklung die sich sofort auflösen würde 
(analog +R, -R). Das sind auch schon die beiden 
Bedingungen für eine Lösung. So lassen sich 
beliebig viele Lösungen konstruieren, z.B.: +L +R 
+R -L -R +L -R -L 

Hellsehen 
Der Zauberlehrling zieht 5 Karten. Nachdem es 
nur 4 verschiedene Farben gibt, zieht er mindes-
tens 2 gleichfarbige Karten. Die erste Karte, die 
er zeigt, ist eine davon. So weiß der Zauberer 
schon, um welche Farbe es sich bei der verdeck-
ten Karte handelt. Es kommen (für die verdeck-
te Karte) nur noch 12 Werte in Frage, da die 
erste Karte dieser Farbe schon offen liegt. Der 
Zauberlehrling hat nun 6 Möglichkeiten, die 
übrigen 3 Karten abzulegen: 

Die beiden machen sich zuerst eine spezielle 
„Ordnung“ der einzelnen Farben aus, z.B.: Kreuz 
< Pik < Herz < Karo. Bei 2 Karten mit der glei-
chen Farbe entscheidet der Wert darüber, wel-
che nun "am größten ist". Hat er jetzt also 3 
Karten, ist eine die niedrigste (N), eine die mitt-
lere (M) und eine die höchste Karte (H). Er kann 
nun mit den 6 verschiedenen Anordnungen dem 
Zauberer eine der Zahlen von 1 bis 6 über-
mitteln. (z.B.: N-M-H entspricht 1; N-H-M ent-
spricht 2; M-N-H entspricht 3 usw.) 

Diese Zahl hat der Lehrling so gewählt, dass der 
Zauberer sie nur mehr zum Wert der ersten Zahl 
dazu addieren muss, um den Wert der verdeck-
ten Karte zu erhalten (die Farbe kennt er be-
reits). Dieses „Addieren“ geht auch über die 
Grenze Ass-2. Bei zwei Karten ist der Abstand 
der Werte allerhöchstens 6, deshalb funktio-
niert dieser Trick. 

Ein Beispiel: Der Lehrling zieht Karo Dame und 
Karo 2 und drei weitere Karten. Würde er die 2 
als erste Karte wählen und die Dame beiseite 
legen, so müsste man zu 2 die Zahl 10 addieren, 
um auf die Dame zu kommen. Also muss der 
Lehrling stattdessen die Karo 2 beiseite legen. Er 
zeigt dem Zauberer als erstes die Dame. (Jetzt 
kennt er die Farbe der verdeckten Karte.) Die 3 
anderen Karten legt er in der Ordnung M-N-H, 
welche der Zahl 3 entspricht (siehe oben). Also 
zählt der Zauberer von der Dame 3 Schritte 
weiter: König -> Ass -> 2. Jetzt weiß der Zaube-
rer, dass die verdeckte Karte die Karo 2 ist. 

Der Würfelkalender 
Wegen dem 11. und 22. im Monat müssen 1 
und 2 auf beiden Würfeln vorhanden sein. Das 
gilt auch für die 0, denn sonst müssten auf dem 
Würfel, auf dem die 0 nicht abgebildet ist, alle 
anderen Ziffern vorhanden sein (und das sind 
mehr als die 6 Seiten des Würfels). Auf jedem 
Würfel verbleiben noch 3 Seiten, also insgesamt 
6 Seiten für die restlichen (7!) Ziffern 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9. Die Lösung: 6 und 9 werden nicht beide 
benötigt, da man die eine Ziffer aus der anderen 
durch Rotation des Würfels erhält. Man kann 
z.B. 4, 5, 6, 7 und 8 beliebig auf die restlichen 
Seiten verteilen und erhält den fertigen 
Würfelkalender.  

Münzsammlung 
Spieler A nummeriert die Münzen anfangs 
durch. Dann betrachtet er alle Münzen mit 
gerader Nummer und alle mit ungerader 
Nummer. Er entscheidet sich für die Gruppe, 
mit der höheren Gesamtsumme. Sind das z.B. 
die „ungeraden“, fängt Spieler A an und nimmt 
die erste Münze (Nummer 1). Spieler B kann 
sich nun zwischen zwei "geraden" Münzen 
entscheiden. Darauf nimmt A von der selben 
Seite wie B und nimmt sich damit wieder eine 
von den gewünschten "ungeraden" Münzen. 
Spieler A kann also dafür sorgen, dass B 
ausschließlich Münzen mit gerader Nummer 
nimmt. Also: je nachdem welche Gruppe der 
Münzen mehr wert ist, entscheidet sich A für 
diese und gewinnt. Sind beide Gruppen gleich 
viel wert, so kann A immer noch ein 
Unentschieden erreichen. 

Mathematiker-Söhne 
Das Produkt des Alters der drei Söhne ist 36. 
Dies lässt nur 8 verschiedene Möglichkeiten zu: 

1-1-36, 1-2-18, 1-3-12, 1-4-9, 1-6-6, 2-2-9, 2-3-6 
und 3-3-4. Die Summe der der drei Alter ist Carl 
auch schon bekannt, allerdings reicht ihm das 
noch nicht. Das heißt, dass zu diesem Zeitpunkt 
die Lösung für ihn noch nicht eindeutig war. 
Also muss es mindestens zwei der vorher ge-
nannten Möglichkeiten geben, die die gleiche 
Summe haben. Das ist bei genau zwei davon der 
Fall. Die Alter 1-6-6 und 2-2-9 ergeben addiert 
beide 13. (das sind die einzigen Summen, die 
übereinstimmen) Carl erfährt dann aber, dass es 
einen ältesten Sohn gibt. Also kann er den Fall 1
-6-6 ausschließen. Folglich sind die beiden 
jüngsten Söhne von Friedrich zwei Jahre alt und 
der älteste (rothaarige) Sohn schon neun. 

Mathematische Fingerübungen—Lösungen 
Georg Sedlitz 
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Navigon 4.5 für Android 
-  
Paul Belcl 

Professionelle „offline“-Navigationslösungen für 
Android sind nicht unbedingt reichlich vorhan-
den. Nun hat Garmin, der neue Eigentümer von 
Navigon, die Version 4.5 seiner Offline-Naviga-
tionssoftware herausgebracht. Eine gute Gele-
genheit, diese gleich mal einem Praxistest zu 
unterziehen. 

Offline – Online was soll das 
Früher war klar, dass eine Navigationssoftware 
meist auf einer Speicherkarte installiert ist und 
auch ohne Datenverbindung funktioniert. Die 
klassische „offline“-Variante. Seit die Datenan-
bindungen immer kostengünstiger werden, gibt 
es immer mehr „online“-Varianten. Diese Pro-
gramme holen sich die anzuzeigenden Karten-
daten live aus dem Internet. Google Maps bei-
spielsweise ist so eine „online“-Variante die 
durchaus auch ihren Sinn macht! 

Ich bevorzuge für die Fahrzeugnavigation aller-
dings die „offline“-Variante, denn diese lässt 
sich auch im Ausland nutzen, wo man für die 
Datenübertragung derzeit noch viel Geld ble-
chen muss! 

Auch hat man nicht immer Empfang und gerade 
im Auto ist die Navigation oft auch zeitkritisch! 
Denn wenn ich eine Autobahn-Ausfahrt verpas-
se, weil zu dem Zeitpunkt gerade die Karte nicht 
geladen werden konnte, ist das ärgerlich. 

Bei Navigon gibt es durch „Offline“-Navigation 
keine Datenübertragungskosten oder Roaming-
Gebühren für Routenberechnung und Karten-
darstellung. Einzig die Verkehrsinfo kann optio-
nal aus dem Netz geladen werden. 

Installation und los geht’s… 
Die Software wird über den Android Market 
installiert und gekauft. Anschließend kann man 
mit der PC-Software „Navigon Fresh“, die sich 
kostenlos auf der Webseite http://

www.navigon.com herunterladen lässt, die 
benötigten Karten downloaden und installieren. 
Das macht viel Sinn, denn das Kartenmaterial 
braucht je nach Softwarepaket, schon mal ein 
bis zwei GigaByte. Die so heruntergeladenen 
Karten kann man dann über USB auf das Andro-
id-Gerät übertragen. Die Karten können natür-
lich auch über eine WLAN–Verbindung direkt 
auf das Telefon geladen werden. Das ist aller-
dings nur dann empfehlenswert, wenn die Ver-
bindung stabil und ausreichend schnell ist! 

Je nach gekauftem Paket bekommt man NAV-
TEQ Kartenmaterial für ganz Europa (40 Länder) 

Beim ersten Start auf dem Telefon, werden 
ca.25kB zur Registrierung des Produkts gesen-
det. Dies sollte man berücksichtigen wenn man 
kein Datenvolumen auf seiner SIM-Karte hat. 
Navigon ohne Datenvolumen macht aber eh nur 
beschränkt Spaß, weil man dann auch keine 
Verkehrsmeldungen bekommt! 

Navigon - Funktionsumfang 
Die Navigon-Software hat schon seit vielen 
Jahren einen sehr guten Ruf. Das Kartenmateri-
al und auch der Funktionsumfang der Software 
waren immer gut. Im Vergleich zu anderen An-
bietern hatte Navigon immer den Fokus auf 
guter und einfacher Bedienbarkeit. Dafür gab es 

nicht so viele Spielereien wie beispielsweise bei 
IGO oder Sygic.  

Die Version 4.5 für Android setzt diese Strategie 
konsequent fort. 

Navigon wirkt sehr aufgeräumt und Benutzer, 
die das Programm schon auf anderen Geräten 
verwendet haben, werden sich sofort zurechtfin-
den. 

Die Version 4.5 funktioniert nun angeblich auch 
auf Tablet-Geräten, die Android installiert und 
eine größere Displayauflösung haben! 

Zu den Funktionen gehören die Erweiterten 
Zielinformationen, die den Fahrer vor Fahrtan-
tritt über das Wetter, freie Parkplätze, Restau-
rants oder Verkehrsbehinderungen in der Nähe 
des Zielortes informieren. Mit dabei ist auch ein 
Routenplaner, mit dem sich bis zu 50 verschiede-
ne Routenpunkte abspeichern lassen. Die Rou-
ten lassen sich vorab auf dem Gerät planen und 
können dann zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der aufgerufen werden. Auch eine lokale Google
-Suche ist im Programm eingebaut. Damit kann 
man in der Nähe nach gewissen Kriterien (zum 
Beispiel Schnitzel oder Pizza) suchen und wird 
mit Suchergebnissen zu diesem Thema versorgt. 
Wenn ich dort meinen Familiennamen eintippe 
findet Navigon sogar meine Büroadresse ;-) 

Die Bedienung bleibt nahezu immer intuitiv und 
kann sowohl im Hochformat als auch quer 
durchgeführt werden.  

Einige Dinge, die ich ganz nett finde, muss man 
allerdings als sogenannten „InApp Kauf“ nach-
träglich dazukaufen, wenn man sie will. Bei-
spielsweise Kartenupdates, die quartalsweise 
erscheinen. 

Route … fertig … los! 
Die Eingabe des Ziels funktioniert intuitiv und 
beginnt mit dem Land und dem Ort. Danach wird 
entweder eine Straße mit Hausnummer, oder 
eine Straßenkreuzung eingegeben. Die eingege-
benen Buchstaben werden in Echtzeit auf Plausi-
bilität geprüft und die Ergebnisse rasch gefiltert. 
Damit kann man das Ziel eingeben, ohne viel 
tippen zu müssen. Zusätzlich lassen sich unter 
„meine Ziele“ bereits angefahrene Destinationen 
auswählen, oder Sonderziele suchen. Auch Favo-
riten lassen sich anlegen. Ziele lassen sich auch 
über Google Suche (Abb01) oder über die Kon-
takte am Gerät auswählen. 

Die Zieleingabe ist natürlich auch über GPS-
Koordinaten möglich und für den Heimweg gibt 
es einen eigenen „Nach Hause“ Knopf. 

Startet man dann die Navigation, ist es möglich 
„MyRoutes“ zu verwenden. Diese Funktion sucht 
die drei besten Routenvarianten heraus. (Abb02) 
Diese Varianten lassen sich auch im Programm 
fix voreinstellen. Natürlich lässt sich diese Funk-
tion auf Wunsch auch ausschalten, dann ent-
scheidet die Software. 

Ist die passende Route ausgewählt, dann hört 
man die Sprachansage entweder als „Standard“ 
oder aber auch die sogenannte „TTS“-Stimme. 
Diese Stimme hat eine „Text to Spech“-Funktion 
und kann Straßennamen ansagen. Diese Varian-
te ist zwar sehr präzise, da man immer weiß, wie 
die Straße heißt, in die man reinfährt. Leider 
werden aber oft nur die internationalen Straßen-

nummern genannt, was zumindest im inner-
städtischen Bereich eher wenig Sinn macht. 

Es gibt zusätzlich zu den Standard-Stimmen 
auch einige lustige Varianten im deutschen 
Dialekt. Leider gibt es keine Stimme im Wiener 
Dialekt ;-) 

Die angezeigte Kartendarstellung kann entwe-
der in zwei- oder auch dreidimensional erfol-
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gen, je nach Wunsch. Auch ein automatischer 
Tag/Nacht-Modus ist einstellbar. 

Fahrspurassistent, Reality View und 
andere Besonderheiten 

Der Fahrspur-Assistent zeigt rechtzeitig vor 
Abzweigungen an, wo es lang geht und mit der 
Reality Pro Ansicht bekommt man eine klare 
Übersicht wohin man fahren muss. Dazu wer-
den die sogenannten „Überkopfwegweiser“ der 
gerade befahrenen Stelle, und auch eine Grafik 
mit der zu benutzenden Fahrspuren, am Display 
des Gerätes angezeigt. (Abb03) 

Mit dem Geschwindigkeits-Assistent kann man 
eine Warnmeldung einrichten, die ab einer 
gewissen einstellbaren Toleranz „Achtung“ sagt, 
wenn man zu schnell ist. Diese Toleranz lässt 
sich in km/h über der erlaubten Höchstge-
schwindigkeit einstellen. Das setzt aber voraus, 
dass das Kartenmaterial die richtige Geschwin-
digkeit für diesen Straßenzug kennt. Bei beding-
ten Beschränkungen (zum Beispiel Baustelle) 
kann das natürlich nicht funktionieren! 

Die optionalen LiveServices informieren über 
Verkehrsstaus und das Wetter auf der Strecke in 
Echtzeit. Befindet sich auf der Strecke ein Stau, 
dann schlägt Navigon auf Wunsch eine Aus-
weichroute vor. 

Verkehrsmeldungen „online“ und mehr 
Reality  

Die Funktion Traffic Live zeigt direkt am Gerät 
Verkehrsmeldungen an, die über die Datenver-
bindung herunter geladen werden. Man kann 
die aktuellen Meldungen in einer Liste darstel-
len oder sie detailliert mit einem Kartenaus-
schnitt zum Überblick anzeigen lassen. (Abb04) 

In einigen Ländern ist es auch erlaubt, sich vor 
Unfallschwerpunkten warnen zu lassen, an 
denen eine Radarbox steht. Auch das kann man 
im Navigon aktivieren. Da diese Funktion in 
einigen Ländern verboten ist und zur Beschlag-
nahmung des Gerätes führen kann, lässt sich 
diese Funktion auch komplett deinstallieren. 
Damit besteht keine Handhabe für die Exekuti-
ve, das Gerät sicherzustellen. 

Mit dem Reality Scanner ist man eher zu Fuß 
gut bedient. Hält man das Smartphone mit der 

Kamera in die Umgebung zeigt das Bild im Dis-
play Informationen zur Umgebung an. Dafür 
nutzt Navigon den digitalen Kompass, um die 
Richtung zu bestimmen. 

Praxis Erfahrungen 
In der Praxis ist Navigon einfach und intuitiv zu 
bedienen. Die Sprachanweisungen kommen 
rechtzeitig und klar verständlich.  

Auf meinem Testgerät HTC One X kam es oft vor, 
dass die GPS-Verbindung nicht gut war. Das liegt 
zwar nicht an Navigon, sondern am HTC, ist aber 
trotzdem manchmal nervig.  

Steht man an Kreuzungen, verliert die Software 
oft die Orientierung und es gibt Fahranweisun-
gen aus, die man am besten ignoriert. Auch bei 
Fahrten auf der Autobahn ist es passiert, dass ich 
bei schlechtem GPS-Empfang plötzlich eine An-
weisung zum Abbiegen oder Umdrehen bekam.  

Auf dem HTC Desire HD habe ich solche Proble-
me nicht bemerkt, daher schreibe ich sie dem 
GPS-Empfänger des One X zu! 

Die Infoanzeige während der Fahrt gefällt mir 
persönlich weniger gut, da ich nicht alle Informa-
tionen sehen kann. Man kann auf der Titelleiste 
entweder die Entfernung zum Ziel und die An-
kunftszeit oder die gefahrene Geschwindigkeit 
und die zu fahrende Restzeit anzeigen. Leider 
lassen sich diese Anzeigen nicht individuell ein-
stellen oder kombinieren. 

Das Kartenmaterial ist grundsätzlich gut, hat 
aber hie und da kleine Fehler. 

Beispielsweise konnte ich die Wiener Adresse 
„Wagenseilgasse 5“ nicht anfahren, weil ich 
die Hausnummer in der Auswahl nicht angebo-
ten bekam Dass dort ein großes Bürogebäude 
steht, hat sich bis zu Garmin (noch) nicht herum-
gesprochen.  

In diesem Fall ist es hilfreich, wenn man eine 
Straßenkreuzung kennt, die man alternativ ein-
geben kann. Das klappt allerdings nur, wenn 
man sich im Zielgebiet auskennt. 

Die Navigation zu Adressen in den persönlichen 
Kontakten funktioniert überraschend gut! 

Selbst Adressen „in der Pampas“ werden zuver-
lässig erkannt und können als Ziel verwendet 
werden. 

Das liegt sicher auch daran, dass meine Kontak-
te sehr gut gewartet sind und auch die korrek-
ten Postleitzahlen eingetragen haben.  

Nett finde ich die erweiterte Fußgängernavigati-
on. Damit ist es möglich, auch auf Wegen navi-
giert zu werden, die noch nie ein Auto gesehen 
haben. In meinem Test habe ich einen Weg vom 
Stubentor zum Heumarkt geplant. Bei dieser 
Strecke muss man mit dem Auto um den ge-
samten Stadtpark herumfahren. Mit der Fuß-
gängernavigation wird die Route direkt durch 
den Stadtpark geplant, funktioniert also gut! 
(Abb05) Schade, dass sich die Fußgängernaviga-
tion in meinem Test leider selten getraut hat, 
durch größere Wohnhausanlagen zu routen. 
Aber vielleicht ist das nur eine Frage der Zeit…. 

Fazit 
Navigon 4 für Android bekommt meine Empfeh-
lung. Zum einen ist sie wirklich einfach und 
intuitiv zu bedienen, zum anderen bin ich in 
meinem Test damit immer ans Ziel gekommen. 
Selten aber doch musste es reichen, in die Nähe 
des Zieles zu kommen, aber das ist bei anderen 
Produkten auch so.  

Dafür bekommt man eine Möglichkeit, Ziele 
anzusteuern, die über die Google Suche gefun-
den werden. Das ist in vielen Fällen sehr 
brauchbar! 

Ich würde Navigon all jenen Personen empfeh-
len, die eine zuverlässige Software mit gutem 
Kartenmaterial ohne viel „SchnickSchnack“ 
suchen. Die Europa-Version gibt es im Android 
Market derzeit um ca. EUR 60,-.  

Navigon bietet zusätzlich zu den Standard Funk-
tionen einige Erweiterungen als sogenannte 
„inAppKauf“ an. Beispielsweise die regelmäßigen 
Kartenupdates. Diese waren in meiner Testver-
sion alle aktiviert, daher kann ich nicht sagen, 
was diese Erweiterungen kosten. 

Außer der „Fresh Maps“-Erweiterung hätte ich 
auch keine der anderen Optionen für mich aus-
gewählt, da ich sie nicht brauche. 
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Zu dieser Arbeitunterlage 
Sehr geehrte Leserin, geschätzter Leser! 

Zunächst darf ich mich herzlich für das Interesse 
bedanken, das Sie durch den Kauf dieser Schu-
lungsunterlage der neuen -
Reihe bekunden. 

Diese Unterlage entstand als Begleitmaterial zu 
Veranstaltungen, die eine Einführung in die 
Windows 8-Systemadministration zum Thema 
haben. 

Es wurde versucht, einen didaktischen Zugang 
zu finden, der in den am Markt bisher verfügba-
ren Materialien nicht in dieser Art verfolgt wur-
de: 

• Beschränkung der Theorie auf das 
Wesentliche – es werden bei weitem nicht 
„alle“ Features von Windows 8 behandelt. 

• Die Unterlage ist in erster Linie als Begleit-
material für Präsenztrainings gedacht. In 
vielen Fällen beginnt der Inhalt erst durch 
Erklärung und zusätzliche Beispiele eines 
Trainers / einer Trainerin zu „leben“. Bei 
entsprechendem Vorwissen ist allerdings 
auch die Verwendung zum Selbststudium 
möglich, wobei hier dringend geraten wird, 
auch zusätzliches Material zu beschaffen 
(Whitepapers, Microsoft Press-Unterlagen 
etc.). 

• Die Praxis steht im Vordergrund. Es ist 
wichtig, dass Sie die erläuterten Vorgänge 
auch tatsächlich umsetzen können.  

• Es wurde versucht, in möglichst vielen Fällen 
das „Warum“ zu erklären, damit das Know-
How – ausgehend von konkreten Beispielen – 
dann in der Praxis auch umgesetzt werden 
kann. 

• Ausführliche Screenshot-Anleitungen mit 
Kommentaren sollen sicherstellen, dass 
wichtige Szenarien und Aufgaben auch im 
Selbststudium „nachgebaut“ werden können. 

• Ein Tipp: Installieren Sie sich eine virtuelle 
Maschine mit einer Evaluierungsversion von 
Windows 8 – so können Sie Praxis sammeln 
und ohne Risiko experimentieren, ohne eine 
Produktivumgebung zu beschädigen. Ein-
schränkung: Windows 8 entfaltet viele seiner 
neuen Features ausschließlich auf einem 
Touchscreen – wenn Sie also einen Tablet-PC 
mit Touch-Funktion „zum Testen“ haben, so 
werden Sie auch diese Features ausgiebig 
ausprobieren können. 

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben oder 
Fehler finden, so bin ich Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mir unter office@zahler.at ein E-
Mail schreiben. Sie tragen dadurch zur Steige-
rung der Gesamtqualität dieser Unterlage bei – 
und werden auch selbst zufrieden sein, wenn 
Sie sehen, dass Ihre Vorschläge auf fruchtbaren 
Boden fallen. 

Ich wünsche Ihnen beim Lernen und Üben viel 
Freude und viel Erfolg! 

Mag. Christian Zahler 

 

Voraussetzungen 
Dieses Skriptum ist zwar für „Neulinge“ in der 
Netzwerkadministration geeignet, trotzdem 
sollten Sie sich zusätzlich mit folgenden Inhalten 
beschäftigen: 

Allgemeines IT-technisches Grundwissen (wie 
etwa die Umrechnung zwischen Dezimal-, Binär- 
und Hexadezimalzahlen oder Kenntnisse über 
die Funktionsweise und den Aufbau eines PCs) 
wird vorausgesetzt. In der Unterlage 
„Grundlagen der Informatik,  

• Hardware und Schnittstellen“ (Bestellnummer 
RE-77813; Autorennummer W00204) können 
Sie fehlende Informationen nachlesen. 

• Sie sollten auf jeden Fall über netzwerk-
technisches Grundlagenwissen (etwa TCP/IP) 
verfügen. Hier empfehlen wir zusätzlich die 
Unterlage W35878 – Netzwerktechnik.  

• Empfohlen wird auch die Beschäftigung mit 
der Windows-Command Shell und der Power-
Shell. Eine Einführung dazu (mit Befehls-
referenz) finden Sie in der Unterlage W35800 
– Programmierung administrativer Scripts für 
Windows Server 2008. 

Windows 8 Administration—Vorwort 
Christian Zahler 
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3.6 Virtualisierung – Client Hyper-V 

Windows 8 bringt ein neues Virtualisierungs-
Feature mit: Client Hyper-V. 

Der bisher verwendete Hypervisor Virtual PC 
wird von Windows 8 nicht mehr unterstützt; das 
bedeutet auch, dass der Windows XP-Mode auf 
Windows 8 nicht mehr unterstützt wird. 

Hardware-Voraussetzungen 

• Hyper-V benötigt eine 64-Bit-Plattform als 
Basis. 

• Hyper-V läuft nur auf PCs, deren CPU 
Hardware-Virtualisierung unterstützt: 

• Intel Virtualisierungstechnologie  
intel VT 

• AMD Virtualisierungstechnologie: 
AMD VT 

Navigieren Sie in der Systemsteuerung zur Kate-
gorie  und klicken Sie auf den Link 

- : 

Es erscheint eine Liste von Windows-
Funktionen, die hinzugefügt werden können. 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen - . 

Szenario A – Wenn Sie nur die Hyper-V-
Verwaltungstools sehen, so bedeutet dies, dass 
Ihr System Hardware-Virtualisierung nicht un-
terstützt. Auf diesem System kann Hyper-V 
nicht betrieben werden.  

Es könnte aber auch sein, dass Virtualisierung 
zwar unterstützt wird, aber im BIOS deaktiviert 
ist. Hier hilft es, im BIOS die Hardware-
Virtualisierung einzuschalten, den PC neu hoch-
zufahren und anschließend diesen Test noch 
einmal auszuführen. 

Szenario B: Sie sehen neben den Hyper-V-
Verwaltungstools auch die Hyper-V-Plattform. 
Das bedeutet: alles in Ordnung – Hardware-
Virtualsierung wird unterstützt und ist auch im 
BIOS eingeschaltet. 

Klicken Sie auf . 

Für größere Umgebungen 
eignet sich der XP Mode 
nicht – die Verwaltung 
wäre viel zu aufwändig. Für diesen Zweck gibt 
es im Microsoft Desktop Optimization Pack das 
Paket Microsoft Enterprise Desktop Virtualiza-
tion (MED-V). MED-V bietet eine Management 
Console für den Client-VPC, um die Images zent-
ral verwalten, warten und kontrollieren zu kön-
nen. 

Szenario A 

Szenario B 
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2.5.2 Aktivierung von Volumenlizenzen 

Seit Windows Vista unterscheidet man zwei Arten von Volumenslizen-
zen: 

(1) MAK : Diese Product Keys können zur Aktivie-
rung einer bestimmten Zahl von Computern verwendet werden. Ist diese 
Anzahl erreicht, muss ein neuer MAK bestellt werden. 

Anfordern von Volumenlizenzen: 

https://licensing.microsoft.com 

Es reicht, an der entsprechenden Stelle den MAK einzugeben. 

(2) KMS : Diese Variante wurde völlig neu konzi-
piert. 

Es wird ein Key Management Server eingerichtet, dieser wird mit einem 
speziellen KMS-Key aktiviert. Die Clients werden ohne  von 
einem Volumenslizenzmedium installiert und suchen automatisch über 
TCP-Port 1688 nach KMS-Servern.  

Zunächst wird über einen DNS-SRV-Eintrag ermittelt, welche KMS-Server 
verfügbar sind. KMS versucht, automatisch SRV-DNS-Einträge für das 
primäre DNS-Suffix des Systems zu registrieren.  

Sind beim KMS-Server 25 Aktivierungsanforderungen eingelangt, so be-
ginnt er mit seiner Tätigkeit. 

• Nach der Installation unternimmt Windows 7 innerhalb eines 
Zeitraums von 30 Tagen alle zwei Stunden einen Aktivierungsversuch. 

• Hat der KMS-Server Windows 7 erfolgreich aktiviert, so dehnt sich der 
Zeitraum, in welchem Vista voll funktionsfähig verwendet werden 
kann, auf 180 Tage aus. Alle 7 Tage wird nun versucht, die Aktivierung 
zu erneuern. Gelingt das, so beginnt automatisch ein neuer 180-Tage-
Zeitraum. 

• Kann innerhalb der 180 Tage die Aktivierung nicht erneuert werden, so 
tritt wieder die 30tägige "Grant Period" in Kraft, innerhalb derer 
wieder alle zwei Stunden versucht wird, den KMS-Server zu 
kontaktieren und die Aktivierung zu erneuern. Gelingt dies innerhalb 
der 30-Tage-Frist nicht, so schaltet Vista in einen Modus mit 
reduzierter Funktionsfähigkeit (RFM, reduced functionality mode) 
zurück. So wird etwa das Desktoplayout geändert, um den Benutzer 
darauf hinzuweisen, dass er mit einer möglicherweise nicht korrekt 
lizenzierten Version von Windows arbeitet. 

KMS kann auf Windows Vista, Windows 7 oder Windows Server 2008 
(R2) installiert werden. 

Installation eines KMS 

KMS-Schlüssel hinzufügen: 

cscript %systemroot%\System32\slmgr.vbs –ipk <KMS Product 

Key> 

Aktivierung des KMS-Computers übers Internet: 

cscript %systemroot%\System32\slmgr.vbs –ato 

oder 

Aktivierung des KMS-Computers per Telefon: 

slui.exe 4 

2.7 Unbeaufsichtigte Installation von DVD mit XML-Antwortdatei 

2.7.1 Windows ADK (Assessment and Deployment Kit) 

Erste Anpassungen für eine automatisierte Installation von Windows 8 
bietet das  (ADK), Nachfolger des bereits 
unter Windows Vista und Windows 7 verfügbaren WAIK (Windows Auto-
mated Installation Kit). 

Im Windows ADK sind folgende Tools enthalten: 

• Windows Preinstallation Environment (Windows PE)  

• Deployment Tools  

• User State Migration Tool (USMT)  

• Application Compatibility Toolkit (ACT)  

• Volume Activation Management Tool (VAMT)  

• Windows Performance Toolkit (WPT)  

• Windows Assessment Toolkit  

• Windows Assessment Services 

Das ADK kann von der Microsoft-Homepage heruntergeladen werden. Es 
wird als ISO-Image vertrieben und muss auf eine DVD gebrannt werden 
(etwa mit Nero). 

Von der Microsoft-Homepage wird nur ein Installer heruntergeladen. Der 
Installer lädt auf Wunsch die angeforderten Dateien in einen angegebe-
nen Ordner. 

Die Installation von ADK erfolgt typischerweise auf der Arbeitsstation 
eines Technikers mit Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8, 
Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 

.NET-Framework 4.0 ist Voraussetzung und wird bei Bedarf automatisch 
intalliert. 

Führen Sie ADKSetup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen. Klicken 
Sie nach jedem Konfigurationsschritt auf die Schaltfläche . 

Schritt : Geben Sie an, in welchen Ordner das ADK installiert 
werden soll. 

Schritt  

Schritt  (Klicken Sie auf ) 

Im nächsten Schritt wählen Sie die Features aus, die Sie installieren 
möchten. 
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2.7.2 Erstellen einer Antwortdatei mithilfe von Windows System 
Image Manager (SIM) 

In diesem Schritt erstellen Sie einen Katalog und eine neue leere Ant-
wortdatei. Ein Katalog (*.clg) ist eine Binärdatei, die den Status aller Ein-
stellungen und Pakete in einem Windows-Abbild enthält.  

• Legen Sie auf dem Referenzcomputer die Windows 7-Produkt-DVD in 
das DVD-ROM-Laufwerk ein. 

• Wechseln Sie auf dem Desktop in das Verzeichnis \sources auf der 
DVD. Kopieren Sie die Datei install.wim von der Produkt-DVD in ein 
Verzeichnis auf dem Referenzcomputer. 

• Öffnen Sie Windows SIM. Im Startmenü finden Sie den SIM unter 
- . 

• Klicken Sie im Menü  auf - . 

• Wechseln Sie im Dialogfeld -  zu dem Speicherort, 
an dem Sie die Datei install.wim gespeichert haben, und klicken Sie 
dann auf . 

• Wählen Sie im Dialogfeld  die gewünschte Version von 
Windows 7 aus, und klicken Sie auf . 

• Eine Warnung wird angezeigt, dass der Katalog nicht vorhanden ist. 
Klicken Sie auf , um einen Katalog zu erstellen. Sie müssen für jede 
Version von Microsoft Windows 7 einen Katalog erstellen.  

• Klicken Sie im Menü  auf  . 
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Komponente Wert 

Microsoft-Windows-
Setup\DiskConfiguration 

WillShowUI = OnError 

Microsoft-Windows-
Setup\DiskConfiguration\Disk 

DiskID = 0 
WillWipeDisk = true 

Microsoft-Windows-
Setup\DiskConfiguration\Disk\Create
Partitions\CreatePartition 

Extend = false 
Order = 1 
Size = 200  
Type = Primary 

Microsoft-Windows-
Setup\DiskConfiguration\Disk\Create
Partitions\CreatePartition 

Extend = true 
Order = 2 
Type = Primary 

Microsoft-Windows-
Setup\DiskConfiguration\Disk\Modif
yPartitions\ModifyPartition 

Format = NTFS 
Label = System 
Letter = C 
Active = true 
Order = 1 
PartitionID = 1 

Microsoft-Windows-
Setup\DiskConfiguration\Disk\Modif
yPartitions\ModifyPartition 

Format = NTFS 
Label = Windows 
Order = 2 
PartitionID = 2 

Microsoft-Windows-
Setup\ImageInstall\OSImage\ 

InstallToAvailablePartition=false 
WillShowUI = OnError 

Microsoft-Windows-Setup\ 
ImageInstall\OSImage\InstallTo 

DiskID = 0 
PartitionID = 2 

Microsoft-Windows-Setup\UserData AcceptEula = true 

Microsoft-Windows-
Setup\UserData\ProductKey 

Key = <Product Key> 
WillShowUI = OnError 

Microsoft-Windows-Shell-
Setup\OOBE 

HideEULAPage = true 
ProtectYourPC = 3 
NetworkLocation = Work 

Microsoft-Windows-International-
Core-WinPE 

InputLocale = <Eingabegebiets-
schema> Beispiel: de-DE 
SystemLocale = <Systemgebiets-
schema> 
UILanguage = <Benutzerober-
flächensprache> 
UserLocale = <Benutzergebiets-
schema> 

Microsoft-Windows-International-
Core-WinPE\SetupUILanguage 

UILanguage = de-de bzw. en-us 

Microsoft-Windows-Shell-
Setup\AutoLogon 

Enabled = true 
LogonCount = 5 
Username = Administrator 

Microsoft-Windows-Shell-
Setup\AutoLogon\Password 

<sichereskennwort> 

2.7.3 Konfiguration von Windows-Einstellungen 

In diesem Schritt definieren Sie die grundlegende Datenträgerkonfigurati-
on und die Optionen für die Windows-Willkommensseite. 

• Erweitern Sie in Windows SIM im Bereich Windows Abbild den Knoten 
Components, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen. 

• Fügen Sie der Antwortdatei aus der erweiterten Komponentenliste die 
unten aufgeführten Komponenten hinzu. Klicken Sie hierzu mit der 
rechten Maustaste auf die Komponente, und wählen Sie die 
gewünschte Konfigurationsphase aus. Hierdurch wird die Komponente 
der Antwortdatei in der angegebenen Konfigurationsphase 
hinzugefügt. Eine Konfigurationsphase ist ein Durchlauf der Windows-
Installation. Verschiedene Teile des Betriebssystems Windows 7 
werden in unterschiedlichen Konfigurationsphasen installiert. Sie 
können Einstellungen angeben, die in einem oder mehreren 
Konfigurationsphasen angewendet werden. 

Hinweis: Der grundsätzliche Unterschied zu Windows Vista besteht im 
Anlegen von zwei Partitionen, einer Startpartition C: mit den Systemda-
teien von Windows sowie einer erweiterten Systempartition mit dem 
Boot Configuration Store ohne Laufwerksbuchstaben. 

Hinweis   Erweitern Sie die Komponentenliste, bis die niedrigste oben 
aufgeführte Einstellung sichtbar ist. Fügen Sie diese Einstellung dann der 
Antwortdatei hinzu. Hierdurch wird die gewählte Einstellung der Antwort-
datei in einem Schritt zusammen mit allen übergeordneten Einstellungen 
hinzugefügt. 

• Alle hinzugefügten Einstellungen werden im Fensterbereich  
angezeigt. Wählen Sie jede Einstellung einzeln aus, und konfigurieren 
Sie sie wie unten angegeben. 

Komponente Konfigurationsphase 

Microsoft-Windows-Setup\ 
DiskConfiguration\Disk\CreatePartitions\ 
CreatePartition 

1 windowsPE 

Microsoft-Windows-Setup\ 
DiskConfiguration\Disk\ModifyPartitions\ 
ModifyPartition 

1 windowsPE 

Microsoft-Windows- 1 windowsPE 

Microsoft-Windows-Setup\UserData 1 windowsPE 

Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE 7 oobeSystem 

Microsoft-Windows-Shell-Setup\AutoLogon 7 oobeSystem 

Microsoft-Windows-International-Core-WinPE 1 windowsPE 

Die aufgeführten Einstellungen bewirken eine einfache unbeaufsichtigte 
Installation. Während Windows Setup sind keine Benutzereingaben 
erforderlich. Allerdings muss noch aus mehreren verfügbaren Katalogen 
die Windows-Edition manuell ausgewählt werden. 

Hinweis: Für die Installation von Windows 7 Enterprise, das im Volumen-
lizenzvertrag über einen KMS-Server aktiviert wird, findet sich ein Dum-
my-Product Key auf der Installations-DVD in der Datei 
\sources\product.ini. 

Falls Sie keine endgültige Installation machen wollen, können Sie folgen-
de Einstellung verwenden: 

Microsoft-Windows-Deployment\Reseal ForceShutDownNow = false  

Diese Einstellung bewirkt, dass nach der Erstinstallation kein Startbild-
schirm angezeigt wird. Die Installation muss jedoch für den Endbenutzer 
erst mit sysprep versiegelt und dann neu aktiviert werden. 
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Hinweis: Die Originaldokumentation für WAIK ist in diesem Abschnitt 
leider fehlerhaft; halten Sie sich an diese Tabelle, um eine funktionieren-
de TCP/IP-Konfiguration zu erhalten. 

2.7.7 PC-Namen und Zeitzone festlegen 

Dazu fügen Sie zunächst folgende Komponente der Antwortdatei hinzu: 

2.7.4 Automatische Auswahl eines Images aus mehreren 
Katalogdateien 

Fügen Sie folgende Komponente hinzu: 

In den hinzugefügten Metadaten geben Sie die entsprechenden Werte 
(Beispiele laut folgender Tabelle) ein. Achten Sie bei der Konfiguration 
auf die exakte Übereinstimmung mit dem Namen des Katalogs: 

Microsoft-Windows-
Setup\ImageInstall\ 
OSImage\InstallFrom 

1 windowsPE 

Microsoft-Windows-
Setup\ImageInstall\ 
OSImage\InstallFrom 

Action = DefaultAction  
Key = IMAGE/NAME  
Value = Windows 7 ULTIMATE 

2.7.5 Lokales Administratorkonto aktivieren 

Dazu fügen Sie zunächst folgende Komponente der Antwortdatei hinzu: 

Komponente Konfigurationsphase 

Microsoft-Windows-Deployment_neutral\ 
RunSynchronous 

4 specialize 

Es müssen nun drei Shell-Kommandos ausgeführt werden, um das Admi-
nistratorkonto zu aktivieren. Die erste Anweisung setzt den Status des 
Administratorkontos auf aktiv. 

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-Deployment_neutral\ 
RunSynchronous\ 
SynchronousCommand(Order=”1”) 

Action = AddListItem  
Description =  
Enable Administrator 
Order = 1 

Im Feld „Path“ geben Sie folgende Anweisung ein: 

cmd /c net user Administrator /active:yes 

Nun müssen Sie mit der zweiten Anweisung das Administratorkonto noch 
mit einem Kennwort versehen.  

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-Deployment_neutral\ 
RunSynchronous\ 
SynchronousCommand(Order=”2”) 

Action = AddListItem  
Description =  
Set Administrator Password  
Order = 2 

Im Feld „Path“ geben Sie folgende Anweisung ein: 

cmd /c net user Administrator Pa$$w0rd 

VORSICHT: Dieses Kennwort steht in Klartext in der Antwortdatei! Es 
sollte daher nach erfolgreicher Installation unbedingt geändert werden. 

Die dritte Anweisung deaktiviert den Filter für das Administrator-Token. 

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-Deployment_neutral\ 
RunSynchronous\ 
SynchronousCommand(Order=”3”) 

Action = AddListItem  
Description =  
Unfilter Administrator Token  
Order = 3 

Im Feld „Path“ geben Sie folgende Anweisung ein: 

cmd /c reg add 

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sys

tem /v FilterAdministratorToken /t REG_DWORD /d 0 /f 

2.7.6 TCP/IP-Einstellungen festlegen 

Dazu fügen Sie zunächst folgende Komponente der Antwortdatei hinzu: 

Komponente Konfigurationsphase 

Microsoft-Windows-TCPIP_neutral 4 specialize 

Microsoft-Windows-DNS-Client_neutral 4 specialize 

Sie können für jede Netzwerkschnittstelle geeignete Konfigurationen 
erstellen. Die IP-Adresse selbst (inkl. Standardgateway und DNS-Server) 
darf nur dann konfiguriert werden, wenn DchpEnabled auf false gestellt 
wird (statische Konfiguration). 

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-TCPIP_neutral\ 
Interface 

Action = AddListItem 
Name = LAN-Verbindung 

Microsoft-Windows-TCPIP_neutral\ 
Interface\IPv4Settings 

DhcpEnabled = false/true 

Microsoft-Windows-TCPIP_neutral\ 
Interface\IPv4Settings\ 
UnicastIPAddresses 

Action = AddListItem  
Key = 1  
Value = 10.1.111.13/24 

Microsoft-Windows-TCPIP_neutral\ 
Interfaces\Interface\Routes\Route 

Action = AddListItem 
Identifier = 1  
Metric = 1  
NextHopAddress = 10.1.111.1  
Prefix = 0.0.0.0/0 

Microsoft-Windows-DNS-Client_neutral\ 
Interfaces\Interface 

Action = AddListItem  
Identifier = LAN-Verbindung 

Microsoft-Windows-DNS-Client_neutral\ 
Interfaces\Interface\ 
DNSServerSearchOrder\IpAddress 

Action = AddListItem  
Value = 10.1.111.245 

Komponente Konfigurationsphase 

Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral 4 specialize 

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-Shell-Setup-neutral Computername= 
<NetBIOS-Computername>  
TimeZone =  
W. Europe Standard Time 

Die Werte für die Zeitzone sind nicht lokalisiert, sondern immer in eng-
lisch einzutragen. Es ist der genaue String einzugeben. Gültige Werte für 
Zeitzonen lassen sich mit dem Befehl tzutil /l anzeigen. Der Wert für die 
aktuell eingestellte Zeitzone lässt sich über tzutil /g ermitteln. 

2.7.8 PC zu einer Domäne hinzufügen 

Dazu fügen Sie zunächst folgende Komponente der Antwortdatei hinzu: 

Komponente Konfigurationsphase 

Microsoft-Windows-UnattendedJoin_neutral 4 specialize 

Für die Erstellung eines Computerkontos in der Domäne muss neben 
dem NetBIOS-Domänennamen auch ein berechtigtes 
(Domänenadministrator-)Konto angegeben werden: 

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-UnattendedJoin_neutral\ 
Identification 

JoinDomain= 
<NetBIOS-Domänenname> 

Microsoft-Windows-UnattendedJoin_neutral\ 
Identification\Credentials 

Domain= 
<NetBIOS-Domänenname>  
Password=<Kennwort>  
Username=administrator 

Geben Sie einen gültigen NetBIOS-Computernamen an (sonst wird ein 
zufälliger Name erzeugt): 
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2.7.9 Internet-Explorer-Einstellungen konfigurieren 

Dazu fügen Sie zunächst folgende Komponente der Antwortdatei hinzu: 

Komponente Konfigurationsphase 

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer 4 specialize 

Achten Sie auf die korrekte und vollständige Eingabe der URLs. Die zwei-
te Einstellung unterdrückt die Willkommensnachricht. 

Komponente Wert 

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer/ 
Home_Page 

Value = http://www.firma.at 

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer/ 
WelcomeMessage 

Value = false 

2.7.10 Überprüfung und Speicherung der Antwortdatei 

In diesem Schritt überprüfen Sie die Einstellungen in der Antwortdatei 
und speichern Sie sie in einer Datei. 

Klicken Sie in Windows SIM auf  (in der engli-
schen Version Tools – . Die Einstellungswerte in der Ant-
wortdatei werden mit den verfügbaren Einstellungen im Windows-
Abbild verglichen. 

Nach erfolgreicher Überprüfung der Antwortdatei wird im Bereich 
 eine Erfolgsmeldung angezeigt. Andernfalls werden an dieser Stelle 

Fehlermeldungen angezeigt. 

Bei einem Fehler doppelklicken Sie im Bereich  auf die Fehlermel-
dung, um zu der fehlerhaften Einstellung zu wechseln. Korrigieren Sie die 
Einstellung, und wiederholen Sie dann die Überprüfung. 

Klicken Sie im Menü  auf . Speichern Sie die Antwort-
datei unter dem Namen Autounattend.xml. 

Kopieren Sie die Datei Autounattend.xml in das Stammverzeichnis 
einer Diskette oder eines USB-Sticks. 

2.7.11 Durchführen der unbeaufsichtigten Installation 

• Schalten Sie den neuen Computer ein. 

• Legen Sie das Wechselmedium mit der Antwortdatei 
(Autounattend.xml) und die Windows-Produkt-DVD in den neuen 
Computer ein. 

• Führen Sie einen Neustart des Computers aus «STRG»«ALT»«ENTF». 

• In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass die Festplatte leer ist. 
Windows Setup (Setup.exe) wird automatisch gestartet. 
Standardmäßig durchsucht Windows Setup alle Wechselmedien nach 
einer Antwortdatei mit dem Namen Autounattend.xml. 

• Überprüfen Sie nach Abschluss von Setup, dass alle Anpassungen 
übernommen wurden. 

Nun haben Sie eine unbeaufsichtigte Installation auf einem PC vorgenom-
men. Natürlich können Sie nun weitere Installationen auf dieselbe Art und 
Weise durchführen. Es ist jedoch effizienter, ein Abbild der Masterinstalla-
tion aufzuzeichnen und dieses auf den weiteren neuen Computern bereit-
zustellen. 

 


